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ɧ VĨĊÜğŏø ñøł IğáëĊøĨĨŕŏŭŕĨĄņľğÜĨáĨñøłŕĨĄ 

ɣʊɣ !ĤěÙŁŁ ŐĤî !ŐÿāÙæõĤŁŊõěěŐĤā 

Gemäß Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Auf -

hebung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung verbindlich vorgeschrieben. Im Rahmen 

dieser Prüf ung werden die zu erwa rtenden (erheblichen) Umweltauswirkun gen der 

Planänderung ermittelt, beschrieben und b ewertet sowie in einem Umwelt bericht als 

gesondertem Teil der Begründung zum Entwurf des Bauleitplanes doku men tiert. Maß -

gebende Prüfgegenstände sind die Umweltbelange de s §  1 Abs. 6 Nr.  7 BauGB. Inhalt und 

Form des Umweltberichtes werden geregelt in Anlage 1 zu §  2 Abs.  4, §  2a und §  4c 

BauGB. Ziel ist die umfassende und systematis che Darstellung der umweltrele vanten 

Aspekte der Planung, so dass die betr offenen Umweltbela nge in der Ab wägung berück -

sichtigt werden können.  

Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert auf der Grundlage des derzeitigen 

Planungs -  und Wissenstandes das umweltrelevante Abwägungsmaterial. Konkrete 

Angaben zum Standort der Anlagen und zu technischen Details liegen bisher ebenso 

wenig vor wie Fachgutachten zum Schallschutz und Schattenwurf.  

Die Nummerierung der Teilflächen wird im Vergleich zu den im Gesamträumlichen 

Konzept untersuchten Potenzialflächen angepasst, so dass die Potenzialfläche 2 im 

Gesamträumlichen Konzept als Teilfläche 1 im FNP als Konzentrationszone für WEA 

dargestellt wird. Entsprechend einer fortlaufenden Nummerierung entsprechen die 

Potenzialflächen 3, 4 und 5 im Gesamträumlichen Konzept den Teilflächen 2, 3 und 4, 

die als Konzentr ationszonen für WEA im FNP dargestellt werden (vgl. Abb. 2).  

ɣʊɤ !ŐÿćõæŐĤā îõĽ 6ÙĽŁŊõěěŐĤā ʢdĭĤũõĤŊĽÙŊĊĭĤŁũĭĤõ ÿŕĽ ÈĊĤîõĤõĽāĊõÙĤěÙāõĤʣ 

Im Rahmen der 54. Änderung des Flächennutzungsplans ( FNP) der Gemeinde  Schwalm -

tal wurde im Jahr 2004 bei Birgen und Eicken an der östlichen Gemeindegebietsgrenze 

zur Sta ñŏ ÊčøłņøĨ øčĨø ʦdıĨŭøĨŏłÜŏčıĨņŭıĨø Ăřł ËčĨñøĨøłĄčøÜĨğÜĄøĨʧ čĦ Ip§ ñÜłĄø-

stellt, die mit Neuaufstellung des FNP im Jahr 2006 übernommen wurde. Die Darstellung 

der Ko nzentrationszone erfolgte mit einer Höhenbegrenzung auf 100 m über Grund 

(maximale Höhe der baulichen Anlage) gem. § 16 Abs. 1 BauNVO ; die Höhenbegrenzung  

wurde mit der nachhaltigen Beeinträchti gung des Land schaftsbildes und des möglichen 

Überragens der un ter Denkmalschutz stehenden, weithin sichtbaren und den Ortsteil 

Waldniel prägenden , etwa 85  m hohen Pfarrkirche St. Michael durch höhere Windener -

gieanlagen ( WEA) begründet.  

Die Konzentrationszone weist eine Größe von ca. 22  ha auf und ist mit fünf WEA d er 0,6 

bzw. 0,8  MW - Klasse mit Gesamthöhen zwischen 94,0  m und 99,8  m bestanden, wovon 

drei WEA - Maststandorte im äußeren Randbereich bzw. knapp außerhalb der Konzentra -

tionszone stehen.   
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Da sich die rechtlichen  Rahmenbedingungen inzwischen geändert haben und seit 2018  

ein überarbeiteter Windenergie - Erlass  1 vorlie gt, soll  die Konzentrationszonenplanung 

den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden.  M it den im Rahmen der 3 . Ände -

rung des FNP dargestellten Konzentrationszonen bei gleichzei tiger Aufhebung der 

éčņĊøłčĄøĨ 6ÜłņŏøğğŕĨĄ ñøł ʦdıĨŭøĨŏłÜŏčıĨņŭıĨø Ăřł ËčĨñøĨøłĄčøÜĨğÜĄøĨʧ mit einer 

Höhenbegrenzung auf 100 m über Grund (maximale Höhe der baulichen Anlage) ge m. 

§  16 Abs. 1 BauNVO sollen die Ausschlusswirkung von §  35 Abs. 3 Satz 3 gewährleistet 

und das übrige Gemeindegebiet von WEA weitgehend freigehalten werden.  

Die  im Rahmen der 3. Änderung des FNP dargestellten  Konzentrationszonen  umfassen 

auch die  bestehende Konzentrationszone ; darübe r hinaus werden weitere Flächen als 

Konzentrationszone n dargestellt. Eine Höhenbegrenzung ist mit der Neudarstellung 

nicht vorgesehen, da Anlagen mit Gesamthöhen von bis zu 100  m nicht mehr dem 

aktuellen Stand  der Technik  entsprechen  und Anlagen mit Höhen von 200  m und mehr 

grund sätzlich wirtschaftlicher zu betreiben  sind . 

Die zu erwartenden  Umweltauswirkungen , die sich aus  der Aufhebung der Höhenbe -

grenzung ergeben, werden in  Kap itel  9 beschrieben.  

ɣʊɥ fÙāõ ʐ !æāĽõĤũŐĤā ʐ IěÞèćõĤĤŐŊũŐĤā 

Der ursprüngliche räumliche Geltungsbereich der 3.  FNP- Änderung erstreckt sich über  

das gesamte Gemeindegebiet von Schwalmtal und umfasst die bisherige Darstellung der 

ʦKonzentrationszone  Ăřł ËčĨñøĨøłĄčøÜĨğÜĄøĨʧ ʜņʎ dÜľʎ ɧʎɨʝ ņıščø ñčø 6ÜłņŏøğğŕĨĄ ñøł 

folg enden Teilflächen (Konzentrationszonen / - komplexe):  

- ¸øčğĂğáëĊø płʎ ɧ ʦ6čğĜłÜŏĊʧ (28,4  ha)  -  entspricht Potenzialfläche 2 im 

Gesamträumlichen Konzept : Fläche im nördlichen Gemeindegebiet nordwestlich 

von Dilkrath an der Gemeindegebietsgrenze zur Stadt Nettetal ; vorherrschende 

Nutzung: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Baumschule;  

- ¸øčğĂğáëĊø płʎ ɨ ʦ«øĨĨøľøłņŏłÜōøʧ (9,9  ha)  -  entspricht Potenzialfläche 3 im 

Gesamträumlichen Konzept : Fläche im nordöstlichen  Gemeinde gebiet nordöstlich 

von Renneperstraße an der Gemeindegebietsgrenze zur Stadt Viersen ; 

vorherrschende Nutzung: Landwirtschaft, im Randbereich und angrenzend: 

Windenergienutzung ( 1 WEA im nordöstlichen Randbereich und  

4 WEA im Stadtgebiet von Viersen );  

- ¸øčğĂğáëĊø płʎ ɩ ʦ?čëĜøĨʧ (25,5  ha) -  entspricht Potenzialfläche 4 im 

Gesamträumlichen Konzept : Fläche im östlichen Gemeindegebiet nordöst lich von 

Eicken  an der Gemeindegebietsgrenze zur Stadt Viersen ; vorherrschende Nutzung: 

Landwirtschaft, Windenergienutzung (2 WEA innerhalb, 3 WEA im Randbereich);  

 

1  M INISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT , I NNOVATION , DIGI TALISIERUNG UND ENERGIE , M INISTERIUM FÜR UM WELT , 
LANDWIRTSCHAFT , NATUR-  UND VERBRAUCHERSCHUTZ , M INISTERIUM FÜR HEIMAT , KOMMUNALES , BAU UND 
GLEICHSTELLUNG  DES LANDES NORDRHEIN - WESTFALEN  (2018): Erlass für die Planung und Geneh migung VON 
Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie - Erlass) -  Stand 
vom 08.05.2018, Bekanntmachung am 22.05.2018.  
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- ¸øčğĂğáëĊø płʎ ɪ ʦ¾ĨĄøłÜŏĊʧ (13,8 ha / 2 11,5 ha / 23,6  ha / 16,3  ha) -  entspricht 

Potenzialfläche 5 im Gesa mträumlichen Konzept : Fläche im südlichen 

Gemeindegebiet südlich von Ungerath und Waldniel und nordöstlich  

von Lüttelforst ; vorherrschende Nutzung: Landwirtschaft, Forstwirtschaft . 
 

Wie aus Abb. 1 ersichtlich, umfasst die Potenzialfläche nordöstlich der Ortslage Eicken 

gemäß Plankonzept vo llständig  die im aktuellen Fläche nnutzungsplan dargestellte 

ʦdıĨŭøĨŏłÜŏčıĨņŭıĨø Ăřł ËčĨñøĨøłĄčøÜĨğÜĄøĨʧ ʜ!ğŏĂğáëĊøʝʎ ?ņ čņŏ ŠıłĄøņøĊøĨʈ ñøĨ 

Bereich der Altfläche a ls Konzentrationszone für WEA zu übernehmen.  

 
Abb. 1 Abgrenzung des Geltungsbereiches der Teilfläche 3 (blau)  zur 3. FNP - Änderung 

(rot: bestehende Konzentrationszone)  
(Kartengrundlage: Lizenz dl - de/by - 2- 0, www.govdata.de/dl - de/by - 2- 0)  

Die 3.  FNP- Änderung umfasst vier Konzentrationszonen - Komplexe inkl. der bereits im 

FNP als Konzentrationszone  dargestellten Fläche (Abb. 1). Die neu dargestellten Konzen -

trations zonen  (Teil fläche 1, 2, 3 und 4 , die den Potenzialflächen 2, 3, 4 und 5 im 

Gesamträumlichen Konzept  entsprechen ) umfassen rd. 32 9,0  ha, die etwa 6, 84 % des 

gesamten Gemeindegebietes 2 entsprechen (Abb. 2).  

Die Darstellung der  Konzentrationszone hat das Gewicht eines öffentlichen Belange s im 

Sinne des §  35 Abs.  3 Satz 3 BauGB, der einer Windenergienutzung außerhalb dieser 

Konzentrationszone in der Regel entgegensteht.  

 

 

2 Bezogen auf die Gemeindegebietsgröße von 4.811,3  ha (vgl. Liegenschaftskataster Schwalmtal -  
Geoportal  Niederrhein (o.  J.), Stand 17.08.2019,  
http://geoportal - NIEDERRHEIN .de/files/opendatagis/Kreis_Viersen/ [ 01.10.2019 ]).  
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Abb. 2 Lage der geplanten Konzentrationszonen im Gemeindegebiet von Schwalmtal  

(Kartengrundlage: Lizenz dl - de/by - 2- 0, www.govdata.de/dl - de/by - 2- 0)  
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ɣʊɦ ÔŐāĽŐĤîõ āõěõāŊõ ÔĊõěõ îõŁ ¼ĢŝõěŊŁèćŐŊũõŁ ĊĤ IÙèćāõŁõŊũõĤ ŐĤî IÙèćĹěÞĤõĤ 

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die in Fachgesetzen und Fachplänen 

festgelegten und für die FNP - Änderung Nr. 3 relevanten Ziele des  Umwelt schutzes. Für 

die Umweltprüfung nach BauGB ist der Katalog der Umweltbelange  des §  1 Abs. 6 Nr.  7 

m aßgebend.  

¸Üéʎ ɧ ×čøğø ñøņ ¾ĦšøğŏņëĊŕŏŭøņ čĨ IÜëĊĄøņøŏŭøĨ ŕĨñ pıłĦøĨ 

Umweltbelang  Grundsätze und Zielaussage n 

Auswirkungen auf 
Tiere  /  Pflanzen  

Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG) 
Schutz, Pflege, Entwicklung und -  soweit erforderlich -  Wiederherstellung 
von Natur und Landschaft. Dauerhafte Sicherung der Leistungs -  und Funk -
tionsfähigkeit des Naturhaushalts , u.a. durch den Erhalt wildlebender Tiere 
und Pflanzen, ihrer Lebensgemeinschaften sowie ihrer Biotope und Lebens -
stätten  auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt.  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Um -
weltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, u.a. 
die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sowie die Vermeidung und der Aus -
gleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen zu berücksichtigen.  

Auswirkungen  
auf den Boden  und die 
Fläche  

Baugesetzbuch (BauGB) ʎʘ.ĭïöĥŁéĈŐŊŨęĜÚŐŁöĜʙʏ 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei  
ņčĨñ ʉ .ıñøĨŠøłņčøĄøğŕĨĄøĨ ÜŕĂ ñas notwendige Maß zu begrenzen . 
Schutz des Mutterbodens: Erhalt und Schutz vor Vernichtung oder Vergeu -
dung bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlag en sowie bei wesentlichen 
anderen Veränderungen der Erdoberfläche.  

Bundes-  (BBodSchG), Landes- Bodenschutzgesetz (LBodSchG) 
Langfristiger Schutz des Bodens (Vermeidung von Beeinträchtigungen) hin -
sichtlich seiner Funktionen im Naturhaushalt, u. a. Ausgleichsmedium für 
stoffliche Einwirkungen (Grundwasserschutz), Archiv für Natur -  und Kultur -
geschichte, Standorte für Rohstofflagerstätten.   
Schutz des Bodens und Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen.  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs -  und Funktionsfähigkeit des Natur -
haushalts sind insbesondere Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im  
Naturhaushalt erfüllen können.  
Nicht mehr genutzte Flächen sind zu renaturieren.  

Auswirkungen  
auf Wasser  

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage 
des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut 
durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung.  
Bewirtschaftung des Grundwassers so, dass  

-  eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines 
chemischen Zustandes vermieden wird,  

-  signifikant ansteigende Schadstoffkonzentrationen umgekehrt 
werden,  

-  ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand 
erhalten oder erreicht werden.  

Zur Reinhaltung des Grundwassers dürfen S toffe nur so gelagert oder 
abgelagert werden, dass eine nachteilige Veränderung der Grundwasser -
beschaffenheit nicht zu besorgen ist.  
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Umweltbelang  Grundsätze und Zielaussagen  

Auswirkungen  
auf Wasser  

Landeswassergesetz (LWG) 

Beseitigung von Niederschlagswasser: Niederschlagswasser ist zu versickern, 
zu verrieseln oder ortsnah direkt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser 
über eine Kanalisation in ein Gewässer einzuleiten.  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Dauerhafte Sicherung der Leistungs -  und Funktionsfähigkeit des Naturhaus -
halts durch Bewahren der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Erhalt ihrer 
natürlichen Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik; für den vorsorgenden 
Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags - Abfluss -
haushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes  und der Landschafts -
pflege Sorge zu tragen.  

Auswirkungen auf  
Luft / Klima  

Klimaschutzgesetz NRW 
Zur Verringerung der Treibhausgasemissionen kommen der Steigerung des 
Ressourcenschutzes, der Ressourcen -  und Energieeffizienz, der Energie -
einsparung und dem Ausbau Erneuerbarer Energien besondere Bedeutung zu.  
Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind durch die Erarbeitung und 
Umsetzung von sektorspezifischen und auf die jeweilige Region abgestimmten 
Anpassungsmaßnahmen zu begrenzen.  

Erneuerbare - Energien - Gesetz (EEG) 

Ermöglichen einer nachhaltigen Entwicklung der Energieversorgung im 
Interesse des Klima -  und Umweltschutzes.  

Der Ausbau soll stetig, kosteneffizient und netzverträglich erfolgen.  

Der Str om aus erneuerbaren Energien soll in das Elektrizitätsversorgungs -
system integriert werden.  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt sowie Schutz und Entwicklung der 
natürlichen Lebensgrundlagen, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz und der Stadtentwicklung.  
Die Belange des Umweltschutzes sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu 
berücksichtigen, insbesondere auch die Vermeidung von Emissionen.  

Insbesondere sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung erneuer -
barer Energien sowie die sparsame und effiziente  Nutzung von Energie zu be -
rück sichtigen. Zudem ist den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen wirken als auch durch solche, di e 
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen.  

Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  
Schutz u.a. der Atmosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immis -
sionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen 
(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen u.a. durch Luftverunreini -
gungen, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen).  

Bundesnaturschutzgesetz (B NatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs -  und Funktionsfähigkeit des Natur -
haushalts sind i nsbesondere Luft und Klima  auch durch Maßnahmen des 
Natur schutzes und der Landschaftspflege zu schützen.  

Nutzung erneuerbarer 
Energien  / sparsame 
und effiziente Nutz ung 
von Energie  

Baugesetzbuch (BauGB) 

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt sowie Schutz und Entwicklung der 
natürlichen Lebensgrundlagen, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz und der Stadtentwicklung.  
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Umweltbelang  Rechtsquelle / Zielaussage  

Auswirkungen auf 
Landschaft und 
biologische Vielfalt  

Bundesnaturschutzgesetz (B NatSchG) 
Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erhol -
ungswertes der Landschaft.  
Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem 
jeweiligen Gefährdungsgrad insbes. lebensfähige Populationen wildlebender 
Tiere und Pflanzen einschl. ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch 
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu 
erm öglichen, Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Bio -
topen und Arten entgegenzuwirken, Lebensgemeinschaften und Biotope mit 
ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen 
Ver teilung zu erhalten. Bestimmte Landscha ftsteile sollen der natürlichen 
Dynamik überlassen bleiben.  

Auswirkungen auf 
Landschaft und 
biologische Vielfalt  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die städtebauliche Gestalt und das 
Orts -  und Landschaftsbild baukulturell zu erh alten und zu entwickeln.  
Bei der Aufstellung sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes ein -
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, u.  a. die Auswirk -
ungen auf die biologische Vielfalt sowie die Vermeidung, und der Ausgleich 
voraussi chtlich erheblicher Beeinträchtigungen zu berücksichtigen.  

Landwirtschaftlich, als Wald (...) genutzte Flächen sollen nur in notwendigem 
Umfang umgenutzt werden.  

Darstellung von 
Landschaftsplä nen  

Landesnaturschutzgesetz (L NatSchG) 
Örtliche Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur Förderung der Biodiversität 
sind im Landschaftsplan darzustellen und rechtsverbindlich festzusetzen.  

Auswirkungen auf den 
Menschen und seine 
Gesundheit so wie die 
Bevölkerung  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere auch die allgemeinen 
Anfor derungen an gesunde Wohn -  und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn -  und Arbeitsbevölkerung bzw. die umweltbezogenen Auswirkungen 
auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu 
berücksichtigen, insbesondere auch die Vermeidung von Emissionen.  

6. Allg. Verwaltungsvorschrift zum B ImSchG 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm)  

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt ein -
wirkun gen durch Geräusche; Vorsorge gegen schädliche Umweltein wirkungen.  

6Vp ɠɧ ɟɟɤ ʘ¯éĈÚĜĜŁéĈŐŊŨ ċģ ¯ŊßïŊöçÚŐʙ 
Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung ist ein 
ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung insbesondere am 
Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von 
Lärmvorsorge und - minderung bewirkt werden soll.  

Bundesnaturschutzgesetz (B NatSchG) 
Natur und Landschaft sind als Grundlage für Leben und Gesundheit des Men -
schen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich zu schützen; zum Zweck der Erholung in der freie n 
Landschaft sind geeignete Flächen ... zu schützen.  

Rahmenrichtlinie Luftqualität (96/62/EG)  
Definition und Festlegung von Luftqualitätszielen Vermeidung, Verhütung oder 
Verringerung schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt insgesamt.  

Vermeidung von 
Emissionen sowie 
sachgerechter Umgang 
mit Abfällen und 
Abwässern  

Bundes- Immissionsschutzgesetz (B ImSchG) 
Schutz u.a. des Menschen vor schädlichen Umweltauswirkungen sowie Vor -
beugung hinsichtlich des Entstehens von Immissi onen (Gefahren, erhebliche 
Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt -
terungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen).  
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Umweltbelang  Rechtsquelle / Zielaussage  

Vermeidung von 
Emissionen sowie 
sachgerechter Umgang 
mit Abfällen und 
Abwässern  

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)  
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umweltein -
wirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge.  

Kreislaufwirtschafts -  und Abfallgesetz (KrW - AbfG) 

Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen 
Beseitigung von Abfällen.  

Anfälligkeit für 
schwere Unfälle oder 
Katastrophen  

Bundes- Immissionsschutzgesetz (B ImSchG) 

So weit wie möglich Vermeidung schädliche r  Umwelteinwirkungen und  
von schweren Unfällen im Sinne des  Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die  
ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 
sonstige schutzbedürftige Gebiete,  insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, 
wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt  des 
Naturschutzes be sonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 
öffentlich genutzte Gebäude.  

Auswirkungen auf 
Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter  

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW (DSchG) 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaft -
lich zu erforschen.  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die städtebauliche Gestalt und das 
Orts -  und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.  

Bundesraumordnungsgesetz (ROG)  
Gemäß § 2 sind Kulturlandschaften zu erhalten und zu entwickeln. Historisch 
geprägte und gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merk -
malen und mit ihren Kultur -  und Naturdenkmälern zu erhalten.  

¸Üéʎ ɨ !ŕņņÜĄøĨ łøğøŠÜĨŏøł IÜëĊľğáĨø 

Fachplan  Zielaussagen für das Plangebiet  

Regionalplan 3 Darstellung Freiraum und Freiraumfunktionen  

- Allgemeiner Freiraum -  und Agrarbereich (alle Teilflächen)  
- Waldbereich (Teilfläche 4 anteilig)  
- Bereich zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierter  

Erholung (Teilfläche 1 anteilig, Teilfläche 4)  
- Windenergiebereich ( alle Teilfläche n anteilig)  

Darstellung Verkehrsinfrastruktur  

- Straße für den vorwiegend großräumigen Verkehr: Bestand, Bedarfsplan -
maßnahmen ( in der Umgebung  der Teilfläche 4) 

- Straße für den vorwiegend überregionalen und regionalem Verkehr: 
Bestand, Bedarfsplan maßnahmen ( in der Umgebung der Teilfläche 3, 
zwischen den Einzelflächen und in der Umgebung der Teilfläche 4) 

 

  

 

3 BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF (2018) : Regionalplan Düsseldorf (RPD) für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf (Stand 05.04. 2018). -  Bekanntmachung im Gesetz -  und Verordnungsblatt des Landes NRW 
Ausgabe 2018 Nr. 9 vom 13.04.2018, S. 193 -  202.  
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Fachplan  Zielaussagen für das Plangebiet  

Kulturlandschaftlicher 
Fachbeitrag zur 
Landesplanung 4 

Kulturlandschaften  
- 17 ʦSchwalm - Nette ʧ ʜalle Teilfläche n) 
Kulturlandschaftsbereiche (KLB) -  Vorbehaltsgebiete  
- KLB 17.02 ʦBrachter Wald, Elmpter Wald und Meinweg ʧʈ éøñøŕŏņÜĦ 

(Teilfläche 4 anteilig, ca. 700 m westlich der Teilfläche 1 , ca. 3,3 km 
westlich der Teilfläche 2  und 3 ) 

- df. ɧɭʎɦɩ ʦbıčĨŏ SøÜñŁŕÜłŏøłņ bSª «ĊøčĨñÜĊğøĨʧʈ éøñøŕŏņÜĦ  
(ca. 360 m südlich der Teilfläche 4 , ca. 8,4  km südöstlich der  
Teilfläche 1 ),  ca. 6,8  km südlich der Teilfläche 2, ca. 4, 5 km südlich  
der Teilfläche 3 ,  

- df. ɧɭʎɦɪ ʦ¯řëĊŏøğĨøł SĶĊøĨʧʈ éøñøŕŏņÜĦ ʜca. 2,4  km nord östlich der 
Teilfläche 2 , ca. 5,1 km nord östlich der Teilfläche 1, ca. 2, 4 km 
nordöstlich der Teilfläche 3 , ca. 5, 8 km nordöstlich der Teilfläche 4 ) 

- df. ɧɭʎɦɫ ʦ.ıëĜøłŏøł Søčñøʧʈ éøñøŕŏņÜĦ ʜëÜʎ ɩʈɯ km östlich der 
Teilfläche 3 , ca. 8,5  km südöstlich der Teilfläche 1, ca. 5,6  km südöstlich 
der Teilfläche 2 , ca. 5,6  km nordöstlich der Teilfläche  4,) 

- df. ɨɫʎɦɧ ʦ?łĜøğøĨŭ -  ËøĄéøłĄʧʈ éøñøŕŏņÜĦ ʜëÜʎ ɧʈ0 km südwestlich der 
Teilfläche 4 , ca. 6, 6 km südlich der Teilfläche 1 , ca. 7,1 km südwestlich 
der Teilfläche 2 , ca. 5, 9 km südwestlich der Teilfläche 3 ) 

 

  

 

4 LWL / LVR -  LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN - L IPPE /  LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND  (2007): 
Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in N ordrhein - Westfalen (KULEP). 
http://www.lwl.org/ 302A- download/PDF/kulturlandschaft/Teil4.pdf [ 01.10.2019 02.03.2020 ]  
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Fachplan  Zielaussagen für das Plangebiet  

Kulturlandschaftliche 
Fachbeiträge zu den 
Regionalplänen 
Düsseldorf und Köln 5 

regional bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche   
(RPD -  Düsseldorf, RPK -  Köln)  
- KLB -płʎ «§6 ɭɧ ʦ¸Üğ ñøł ¯ëĊšÜğĦ ŭščņëĊøĨ «čëĜøğłÜŏĊ ŕĨñ .łřĄĄøĨ 
ʜ.łřĄĄøĨʈ pčøñøłĜłřëĊŏøĨʈ ¯ëĊšÜğĦŏÜğʝʧʈ éøñøŕŏņÜĦ ʜca. 150 m 
südwestlich der Teilfläche 4, ca. 2,3  km südwestlich der Teilfläche 1,  
ca. 4,5  km westlich der Teilfläche 2 bzw. Teilfläche 3 ) 

- KLB -płʎ «§6 ɭɬ ʦ¯ëĊÜÜĄøł nřĊğø ʜpøŏŏøŏÜğʝʧʈ éøñøŕŏņÜĦ ʜca. 3,2  km 
nördlich der Teilfläche 1, ca. 5,1  km nordwestlich der Teilfläche 2,  
ca. 7,6  km nordwestlich der Teilfläche 3, ca.  9,0  km nördlich der 
Teilfläche 4 ) 

- KLB -płʎ «§6 ɮɧ ʦpčøñøłŕĨĄ ñøł .ıčņĊøčĦøł ŕĨñ 6řğĜøĨøł pøŏŏø 
ʜÊčøłņøĨʝʧʈ éøñøŕŏņÜĦ ʜca. 460  m nordöstlich der Teilfläche 2, ca. 1,9  km 
östlich der Teilfläche 1, ca. 2,4  km nördlich der Teilfläche 3, ca. 6,0  km 
nordöstlich der Teilfläche 4 ) 

- KLB -płʎ «§6 ɮɨ ʦËÜğñĨčøğ ŕĨñ SÜŕņ dğøø ʜ¯ëĊšÜğĦŏÜğʝʧʈ éøñøŕŏņÜĦ  
(ca. 1,4 km nördlich der Teilfläche 4, ca. 4,1  km südlich der Teilfläche 1, 
ca. 3,2  km südwestlich der Teilfläche 2, ca. 1,9  km südwestlich der 
Teilfläche 3 ) 

- KLB - Nr. RPD 84 ʦ§ŕŏŏøłĊĶĂø ŕĨñ fčĨñ ʜViersen ʝʧʈ éøñøŕŏņÜĦ ʜca. 2,0  km 
nordöstlich der Teilfläche 2, ca. 2,8  km nordöstlich der Teilfläche 1, ca. 
4,0  km nördlich der Teilfläche 3, ca. 6,0  km nordöstlich der Teilfläche 4 ) 

- KLB -płʎ «§6 ɮɬ ʦ«Ķņğøł- Siedlung und Wasserturm bei Waldniel 
ʜ¯ëĊšÜğĦŏÜğʝʧʈ éøñøŕŏņÜĦ ʜca. 550  m nordöstlich der Teilfläche 4,  
ca. 5,9  km südlich der Teilfläche 1, ca. 4,1  km südlich der Teilfläche 2,  
ca. 2,1 km südwestlich der Teilfläche 3 ) 

- KLB -płʎ «§6 ɮɮ ʦ¯ŏʎ bıņøĂņĊøčĦ čĨ Sıņŏøłŏ ʜ¯ëĊšÜğĦŏÜğʝʧʈ éøñøŕŏņÜĦ 
(ca. 1,4 km nordöstlich der Teilfläche 4, ca. 5,8  km südöstlich der 
Teilfläche 1, ca. 3,6  km südlich der Teilfläche 2, ca. 1,3  km südlich der 
Teilfläche 3 ) 

- KLB -płʎ «§6 ɯɨ ʦ6řğĜøĨ ʜÊčøłņøĨʝʧ ʈ éøñøŕŏņÜĦ ʜca. 2,9  km östlich  
der Teilfläche 2, ca. 5,5  km östlich der Teilfläche 1, ca. 3,0  km nordöstlich 
der Teilfläche 3, ca. 6,4  km nordöstlich der Teilfläche 4 ) 

- KLB -płʎ «§6 ɧɭɪ ʦp!¸y- SÜŕľŏŁŕÜłŏčøł ʜnĶĨëĊøĨĄğÜñéÜëĊʝʧʈ 
bedeutsam ( ca. 550 m südlich der Teilfläche  4, ca. 8,5  km südöstlich der 
Teilfläche 1, ca. 6,9  km südlich der Teilfläche 2, ca. 4,6  km südlich der 
Teilfläche 3 ) 

- KLB -płʎ «§d ɧɮ ʦ¸Üğ ñøł ¯ëĊšÜğĦ ʜ?łĜøğøĨŭʈ ËøĄéøłĄʝʧʈ éøñøŕŏņÜĦ  
(ca. 530  m südwestlich der Teilfläche 4 , ca. 6,6  km südlich der  
Teilfläc he 1, ca. 6,4  km südwestlich der Teilfläche 2, ca. 5,0  km 
südwestlich der Teilfläche 4 ) 

 

  

 

5 LVR -  LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND  (Hrsg.) (2016): Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan 
Köln -  Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung. 
http://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwicklungnrw/fachbeitrag
_koeln/fachbeitrag_koeln_1.jsp [ 01.10.2019 02.03 .2020 ]  
LVR -  LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND  (Hrsg.) (2013): Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan 
Düsseldorf -  ERHALTENDE  Kulturlandschaftsentwicklung. 
http://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwicklungnrw/fachbeitrag
_ kulturlandschaft/fachbeitrag_kulturlandschaft_1.jsp [ 01.10.2019 02.03.2020 ]  
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Fachplan  Zielaussagen für das Plangebiet  

Flächennutzungsplan 6 Darstellungen  

- Fläche für die Landwirtschaft (alle Teilflächen)  
- Fläche für Wald (Teilfläche 1 und 4 anteilig)  
- Sonstige Darstellung: Konzentrationszone für Windenergieanlagen -  

Maximale Höhe der baulichen Anlagen = 100  m über Grund (§  16 (1) 
BauNVO)  

- Nachrichtliche Übernahme: Fläche für die Gewinnung von Steinen, Erden 
und Bodenschätzen  

- Nachrichtliche Übernahme: Landschaftsschutzgebiet (gem. derzeit 
rechtskräftigen Landschaftsplänen) (Teilfläche 1 anteilig, Teilfläche 4)  

- Nachrichtliche Übernahme: geschützter Landschaftsbestandt eil (gem. 
derzeit rechtskräftigen Landschaftsplänen) (Teilfläche 4 anteilig)  

- Nachrichtliche Übernahme: Lärmschutzbereich Fluglärm -  Zone C 
(Teilfläche 2 und 4 anteilig, Teilfläche 3)  (Flugbetrieb wurde 
zwischenzeitlich eingestellt und die Lärmschutzbereich e aufgehoben ) 

- Nachrichtliche Übernahme: Wasserschutzgebiet -  Zone III  A1, Zone 
III  A2, Zone III  B (Teilfläche 1, 2, 3 anteilig)  

- Nachrichtliche Übernahme: Bodendenkmal Nr. 012 (westlich angrenzend 
zu r Teilfläche 1) und Nr. 069 ( nordwestlicher Randbereich de r Teilfläche 
4 und angrenzend ) 

- Kennzeichnungen und Hinweise: Sondergebiet Bund (Teilfläche 4 
anteilig)   

Landschaftsplan 7 fÚĥïŁéĈÚĀŊŁĹĜÚĥ pĽʂ ɠ ʘnċŊŊĜöĽöŁ ¯éĈŜÚĜģŊÚĜʙ 

Entwicklungsziele  

- Ziel 1: Erhaltung (Teilfläche 1 anteilig)  
- Ziel 2: Anreicherung (Teilfläche 1 anteilig)  
- Ziel 3: Wiederherstellung (südwestlicher Randbereich der Teilfläche 4)  

Festsetzungen 

- Naturschutzgebiet: 1.1 - ɧ ʦ¸ÜĨŏøğéłŕëĊʧ ʜņřñšøņŏğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɧʝʈ  
1.1- ɨ ʦ§ĂøłñøšøčĊøłʧ ʜņřñšøņŏğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɧʝʈ 1.1- ɩ ʦLotzemer  
Bruch ʧ ʜņřñğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɧʈ šøņŏğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊøĨ ɨ ŕĨñ ɩʈ 
nördlich der Teilfläche 4), 1.1-ɪ ʦ«ÜñøłŠøøĜøņ .łŕëĊʧ ʜņřñšøņŏğčëĊ ñøł 
Teilfläche 4), 1.1 -ɫ ʦfřŏŏøğĂıłņŏøł .łŕëĊʧ ʜšøņŏğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɪʝ 

- Landschaftsschutzgebiet : 1.2-ɧ ʦSÜľľøğŏøł Søčñøʈ ¯ëĊıĦĦʧ ʜ¸øčğĂğáëĊø ɧ 
anteilig, Teilfläche 4)  

- geschützter Landschaftsbestandteil : 1.4- ɩ ʦKÜğĄøĨéøłĄʧ ʜšøņŏğčëĊ ñøł 
Teilfläche 1), 1.4 -ɮ ʦfÜĨñšøĊłʧ ʜ¸øčğĂğáëĊø ɪ ÜĨŏøčğčĄʝʈ ɧʎɪ- 12 
ʦfÜĨñšøĊłʧ ʜĦøĊłøłø ?čĨŭøğéøłøčëĊøʝ ʜ¸øčğĂğáëĊø ɪ ÜĨŏøčğčĄʝ 

- Entwick lungs - , Pflege -  und Erschließungsmaßnahme -  Pflanzung  
bzw. Ergänzung von Baumreihen : 4.1- 27 (zwischen Einzelflächen der 
Teilfläche 4)  

 

  

 

6 GEMEINDE SCHWALMTAL (2017): Flächennutzungsplan. Rechtskraft am 30.06.2006 in der Fassung der 8. 
Änderung vom 13.04. 2017 und 8. Berichtigung.  

7 KREIS VIERSEN (1982) : Landschafts plan Nr. 1 -  Mittleres Schwalmtal.  
KREIS VIERSEN (1995): Landschaftsplan Nr. 7 -  Bockerter Heide.  
KREIS HEINSBERG (2003): Landschaftsplan III/6 SCHWALMPLATTE . Stand der 1. Änderung vom 29.08.2005.  
STADT M ÖNCHENGLADBACH  (2008): Landschaftsplan Stadt Mönchengladbach. In der Fassung der 2. 
Änderung.  
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Fachplan  Zielaussagen für das Plangebiet  

Landschaftsplan  

(Forts.)  

fÚĥïŁéĈÚĀŊŁĹĜÚĥ pĽʂ ɦ ʘ.ĭéęöĽŊöĽ Söċïöʙ 

Entwicklungsziele  

- Ziel 1.1.1: Erhaltung einer vielfältig ausgestatteten und gegliederten 
Landschaft (südlicher Randbereich der Teilfläche 3)  

- Ziel 1.2: Erhaltung und Regeneration von Lebensräumen (Teilfläche 2 und 
3 anteilig)  

- Ziel 1.3: Anreicherung (Teilfläche 2 und 3 anteilig)  

Festsetzungen 

- Naturschutzgebiet : ɨʎɧʎɧ ʦBoisheimer Nette und Brüggenerhütte ʧ 
(nördlich der Teilfläche 2 ) 

- Landschaftsschutzgebiet : ɨʎɨʎɧ ʦpøŏŏø- pčøñøłŕĨĄʧ ʜĨĶłñğčëĊ ñøł 
Teilfläche 2)  

- geschützter Landschaftsbestandteil: ɨʎɪʎɩɭ ʦ!ğğø éŭšʎ .ÜŕĦłøčĊø Üŕņ 
fčĨñøʧ ʜĨĶłñğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɩʝʈ ɨʎɪʎɬɫ ʦ?łğøĨéłŕëĊšÜğñ Ħčŏ IğÜëĊņ-
kuhlen, sumpfigen Bereichen und Gräben, z.T. Buchen - Eichen šÜğñʧ 
(südlich der Teilfläche 3 ), ɨʎɪʎɮɦ ʦ.ŕëĊøĨ-?čëĊøĨšáğñëĊøĨʧ ʜņřñĶņŏğčëĊ 
angrenzend zur Teilfläche 3)  

- besondere Festsetzung für die forstliche Nutzung -  Wiederaufforstung 
unter Verwendung bestimmter Baumarten: 4.3.10 (südlich der  
Teilfläche 3)  

- besondere Festsetzung für die forstliche Nutzung -  Untersagung einer 
bestimmten Form der Endnutzung: 4.5.3 (südli ch der Teilfläche 3),  
4.5.6 (südöstlich angrenzend zur Teilfläche 3)  

- Entwicklungs - , Pflege -  und Erschließungsmaßnahme -  Pflanzung von 
Baumreihen: 5.3.17 (südlicher Randbereich der Teilfläche 3)  

- Entwicklungs - , Pflege -  und Erschließungsmaßnahme -  Pflanzung von 
feldhecken: 5.5.52 (Teilfläche 2 anteilig), 5.5.54 (östlich angrenzend zur 
Teilfläche 2), 5.5.98 (Teilfläche 2 anteilig) , 5.5.114 (Teilfläche 3 anteilig), 
5.5.115 (östlich angrenzend zur Teilfläche 3)  

- Entwicklungs - , Pflege -  und Erschließungsmaßnahme -  Anlage und 
Entwicklung von Wildkrautflächen: 5.12.27 (Teilfläche 2 anteilig),  
5.12.29 (Teilfläche 2 anteilig), 5.12.26 (östlich der Teilfläche 2) , 5.12.48 
(Teilfläche 3 anteilig), 5.12.49 (östlich angrenzend zur Teilfläche 3)   

Landschaftsplan  der Stadt Mönchengladbach  

Festsetzungen 

- Naturschutzgebiet : N  ɩ ʦdĨčľľøłŏŭéÜëĊŏÜğʧ ʜņřñğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɪʝ 
- Landschaftsschutzgebiet: L  ɩ ʦËøŧʧ ʜņřñĶņŏğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɩʝʈ f 4 
ʦSÜłñŏøł ËÜğñʧ ʜĶņŏğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɪʝʈ f ɫ ʦ!Ħ p!¸y- Haupt ŁŕÜłŏčøłʧ 
(südlich der Teilfläche 4)  

Landschaftsplan III/6  ʘ¯éĈŜÚĜģplatteʙ 

Festsetzungen 

- Naturschutzgebiet: 2.1- 3 ʦSchwalmbruch, Mühlenbach -  und 
Knippertzbachtal ʧ Zone I und Zone II (südwestlich der Teilfläche 4),  
1.1- ɨ ʦ§ĂøłñøšøčĊøłʧ ʜņřñšøņŏğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɧʝʈ ɧʎɧ- ɪ ʦ«ÜñøłŠøøĜøņ 
.łŕëĊʧ ʜņřñšøņŏğčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɪʝʈ ɧʎɧ-ɫ ʦfřŏŏøğĂıłņŏøł .łŕëĊʧ 
(westlich der Teilfläche 4)  

- Landschaftsschutzgebiet: 2.2 -ɧ ʦ¯ëĊšÜğĦľğÜŏŏøʧ ʜņřñšøņŏğich der 
Teilfläche 4)  
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Fachplan  Zielaussagen für das Plangebiet  

Vorentwurf  
Landschaftsplan 
ʢKĽõĤũŝÙěî ʐ èćŝÙěĢʣ8 

(geplante) Entwicklungsziele  

- EZ02 Erhaltung und Optimierung von naturnahen Lebensräumen 
(äußerster Randbereich und angrenzend von Teilfläche 4)  

- EZ05: Erhaltung und Anreicherung einer gewachsenen Kulturlandschaft 
(Teilfläche 1 anteilig , Teilfläche 4 außer äußerster Randbereich ) 

(geplante) Festsetzungen 

- pÜŏŕłņëĊŕŏŭĄøéčøŏʇ pɧɨ ʦ¾ĨĄøłÜŏĊøł ËáğñëĊøĨʧ ʜáŕōøłņŏøł «ÜĨñéøłøčëĊ 
und angrenzend von Teilfläche 4)  

- fÜĨñņëĊÜĂŏņņëĊŕŏŭĄøéčøŏʇ fɦɬ ʦHappelter Heide ʧ ʜ¸øčğĂğáëĊø ɧ ÜĨŏøčğčĄʝʈ 
fɧɪ ʦSchwalmtal ʧ ʜ¸øčğĂğáëĊø ɪ außer äußerster Randbereich ) 

- nÜōĨÜĊĦøĨłÜŕĦʇ n«ɧɩ ʦSÜľľøğŏøł Søčñøʧ Ħčŏ ıłŏņĄøéŕĨñøĨøł 
Maßnahme M01: Pflege von Sandmagerrasen, Heiden oder Heidemooren 
(Teilfläche 1 anteilig), MR37  ʦ¯ëĊšÜğĦŏÜğʧ ʜĜøčĨø ıłŏņĄøéŕĨñøĨøĨ 
Maßnahmen) (Teilfläche 4 außer äußerster Randbereich), MR38 
ʦ¾ĨĄøłÜŏĊøł ËáğñëĊøĨʧ Ħčŏ ıłŏņĄøbundenen Maßnahmen M04 Pflege 
von Röhrichten und Seggenrieden, M06 Pflege von Grünland, M09  
Pflege von Feldgehölzen, Feldhecken  und Gebüschen  (äußerster 
Randbereich und angrenzend von Teilfläche 4)  

Biotopverbundflächen 
NRW  

Verbundflächen (VB)  

herausragende Bedeutung:  

- VB- D- 4703 - ɦɦɭ ʦËÜğñĄøéčøŏ ŭščņëĊøĨ ËÜğñĨčøğ ŕĨñ fřŏŏøğĂıłņŏʧ 
(Teilfläche 4 anteilig und angrenzend),  

- VB- D- 4703 - ɦɦɯ ʦËÜğñĜıĦľğøŦ SÜľľøğŏøł Søčñøʧ ʜĨĶłñğčëĊøł 
Randbereich der Teilfläche 1 und angrenzend)  

besondere Bedeutung: 

- VB- D- 4703 - ɦɦɪ ʦfÜŕéšÜğñ čĦ .øłøčëĊ nÜëĜøĨņŏøčĨʧ ʜņřñğčëĊ 
angrenzend zur Teilfläche 3),  

- VB- D- 4703 - ɦɧɬ ʦIøŕëĊŏø ËÜğñéøłøčëĊø ņřñğčëĊ ŠıĨ ¾ĨĄøłÜŏĊʧ 
(äußerster, nördlicher Randbereich der Teilfläche 4 und angrenzend)  

Schutzwürdige Böden 9 Schutzwürdige, sehr oder besonders schutzwürdige Böden  

- Grundwasserböden (besonders schutzwürdig) (nördlicher Randbereich 
der Teilfläche 4)  

- Sand-  oder Schuttböden (schutzwürdig) (südöstliche Randbereiche der 
Teilfläche 4)  

- natürliche Bodenfruchtbarkeit (schu tzwürdig) (südlicher Randbereich der 
Teilfläche 3 , nordwestlicher Randbereich der Teilfläche 4 ) 

- natürliche Bodenfruchtbarkeit (sehr schutzwürdig) (Teilfläche 2 außer 
nordöstlicher Randbereich, Teilfläche 3 außer nördlicher und südlicher 
Randbereich)  

- natürl iche Bodenfruchtbarkeit (besonders schutzwürdig) (nordöstlicher 
Randbereich der Teilfläche 2, nördlicher Randbereich der Teilfläche 3)  

 

  

 

8 KREIS VIERSEN ʜɨɦɧɯʝʇ fÜĨñņëĊÜĂŏņľğÜĨ ʦKłøĨŭšÜğñʔ¯ëĊšÜğĦʧʎ ÊıłøĨŏšŕłĂ ŭŕł IłřĊŭøčŏčĄøĨ  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürgerinnen und Bürger gemäß §§ 15  und 16 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW). Stand Juni 2019.  
https://www.kreis - viersen.de/landschaftsplan [ 01.10.2019 02.03.2020 ].  

9 GEOLOGISCHER DIENST NORDRHEIN - WESTFALEN (Hrsg. )  (2004) : IS BK50 Bodenkarte von NRW  
1 : 50.000. Datenlizenz Deutschland  -  Namensnennung -  Version 2.0  
(dl - de/by - 2- 0, www.govdata.de/dl - de/by - 2- 0)  
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Fachplan  Zielaussagen für das Plangebiet  

Wasserschutzgebiets -
verordnungen der 
Wassergewinnungen 
Amern (BEZIRKSREGIERUNG 
DÜSSELDORF 1996) ,  
Breyell (BEZIRKSREGIERUNG 
DÜSSELDORF 2002) , 
Lüttelbracht 
(BEZIRKSREGIERUNG 
DÜSSELDORF 1995) ,  
Dülken und Boisheim 
(BEZIRKSREGIERUNG 
DÜSSELDORF 1993) 10 

Wasserschutzgebietsverordnung der Wassergewinnung Amern  

- Zone III  A1 (nordöstlicher Randbereich der Teilfläche 1)  
- Zone III  A2 (Teilfläche 1 anteilig)  
- Zone III  B (Teilfläche 3 anteilig)  

Wasserschutzgebietsverordnung der Wassergewinnung Breyell  

- Zone III  B (Teilfläche 2 anteilig)  

Wasserschutzgebietsverordnung der Wassergewinnung Lüttelbracht  

- Zone III  B (südwestlicher Randbereich der Teilfläche 1)  

Wasserschutzgebietsverordnung der Wassergewinnung Dülken und Boisheim  

- Zone III  A2 (südöstlicher Randbereich der T eilfläche 2)  
- Zone III  B (Teilfläche 2 anteilig, Teilfläche 3 anteilig)  

 

  

 

10 BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF (1996): Ordnungsbehördliche Verordnung zur Fest setzung des Wasser -
schutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungs ÜĨğÜĄø ʦ!ĦøłĨʧ ñøł Stadtwerke Viersen 
GmbH (Wasserwerksbetreiber) -  Wasserschutzgebiets verordnung -  vom 25. November 1996. Amtsblatt 
für DEN Regierungsbezirk Düsseldorf vom 12. Dezember 1996, Nr. 50.  
BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF (2002): Ordnungsbehördliche Verordnung zur Fes tsetzung des Wasser -
schutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungs anlage Breyell der Stadtwerke Nettetal 
GmbH (Wasserwerksbetreiber) Wasserschutzgebiets verordnung Breyell vom 3. Januar 2002. Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 0 7. Februar 2002, Nr. 6.  
BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF (1995): Ordnungsbehördliche Verordnung zur Fest setzung des Wasser -
schutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungs anlage Lüttelbracht der Gemeindewerke 
Brüggen (Wasserwerksbetreiber) -  Wassersc hutzgebiets verordnung Lüttelbracht -  vom 23.6.1995. 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 27. Juli 1995, Nr. 20.  
BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF (1993): Ordnungsbehördliche Verordnung zur Fest setzung des Wasser -
schutzgebietes für das Einzugsgebie t der Wassergewinnungs anlagen Dülken und Boisheim der 
Stadtwerke Viersen GmbH (Wasserwerksbetreiber) -  Wasserschutzgebiets verordnung Dülken/Boisheim 
-  vom 14.12.1992. Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 04. Februar 1993.  
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ɨ .øņŏÜĨñņÜŕĂĨÜĊĦø ñøņ ¾ĦšøğŏŭŕņŏÜĨñøņ ņıščø 
.øņëĊłøčéŕĨĄ ŕĨñ .øšøłŏŕĨĄ ñøł ¾ĦšøğŏÜŕņ-
ščłĜŕĨĄøĨ 

ɤʊɣ pÙŊŐĽʄ fÙĤîŁèćÙÿŊ ŐĤî ĊõîěŐĤā ʘVŁŊ-ÔŐŁŊÙĤîʙ 

Abioti sche Landschaftsfaktoren (Boden  /  Fläche, Wasser, Klima  / Luft )  

Der Änderungsbereich liegt innerhalb der Schwalm - Nette - Platte  und ist durch lehmig -

sandige bzw. sandig - schluffige Braunerde (Teilfläche 1), tonig - schluffige Parabraunerde 

teils Pseudogley - Parabraunerde bzw. Kolluvisol (Teilfläche 2 , 3) sowie im Bereich der 

Teilfläche 4 sandig - schluffige Braunerde teils Humusbraunerde bzw. Pseudogl ey-

Braunerde und im Randbereich auch Kolluvisol, Gley bzw. Pseudogley - Gley und lehmig -

sandige Humusbraunerde  gekennzeichnet . 

Das Betrachtungsgebiet liegt im hydrogeologischen Raum 023 ʦNiederrheinische Tief -

landbucht ʧ und ist hier  wiederum Bestandteil des Teilraums 0230 1 ʦAltpleistozän von 

Ville, Erft und Rur ʧ (Teilfläche  1, 2, 3, 4 ), der auf grund von Braunkohlen - Bergbau von 

weitreichenden Grundwasserabsenkungen geprägt ist. Die altpleistozänen Terrassen -

körper sind ein gut bis mäßig durchlässiger Porengrundwasserleiter.  Der Obere Grund -

wasserleiter wird im gr ößten Teil des Gebietes von altpleistoz änen Kiesen und Sanden 

der jüngeren Hauptterrassen gebildet, die eine hohe bis m äßige Wasserdurchl ässigkeit 

aufweisen und bis mehr als 20  m  m ächtig werden k önnen. Im Norden bildet bis mehr als 

10 m m ächtiger L öss eine hochwirksame Deckschicht, die jedoch nach S üden immer 

mehr abnimmt. Nur in der Erosionsrinne des Erfttales mit ihren urspr ünglich ganz 

geringen Flurabst änden stehen vorwiegend b indige Auenablagerungen an. Im Liegenden 

folgen m ächtige terti äre Schichtfolgen aus Sanden, teilweise auch Kiessanden, Tonen 

und Schluffen sowie bis <  60  m m ächtigen Braunkohlenfl özen. Dem entsprechend sind 

bis zu 10 Grundwasserstockwerke ausgebildet, die jedoch an Faziesgrenzen oder tekto -

nischen St örungen hydraulisch miteinander verbunden sind. Die quart ären und terti ären 

Lockergesteinsfolgen sind im Zentrum der Niederrheinischen Tieflandbucht bis mehr als 

1.000  m m ächtig.  Der Teilraum ist tektonisch in d ie drei Gro ßschollen K ölner  /  Venloer 

Scholle, Erft - Scholle und Rur - Scholle gegliedert. Die begrenzenden St örungen sind 

abschnittsweise hydraulisch dicht; daher k önnen auf kurze Distanz gro ße Differenzen 

der Grundwasserdruckfl ächen auftreten. Die Braunkohlenfl öze werden seit Jahrzehnten 

in bis zu 480  m tiefen Tagebauen abgebaut. Dazu sind weitreichende Grundwasserab -

senkungen bis unter die tiefste Abbausohle notwendig, die in ihrer horizontalen Aus -

dehnung Rhein, Maas und Eifelrand erreicht haben u nd im Norden bis in den Raum 

nördlich von M önchengladbach reichen. Im Zentrum des Teilraumes sind daher die 

meisten Grundwasserstockwerke entleert. 11 

 

11 Geologischer Dien st Nordrhein - Westfalen (GD NRW) (Hrsg.) (2007): Hydrogeologische 
Raumgliederung von Nordrhein - Westfalen. -  Scriptum 16, Arbeitsergebnisse aus dem Geologischen 
Dienst Nordrhein - WESTFALEN , 50 S., Krefeld.  
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Nach den Vorgaben der EU - Wasserrahmenrichtlin ie ist das Grundwasser in Grund was -

serkörper eingeteilt. Der Bereich im nordöstlichen Gemeindegebiet (inkl. nordöstlicher 

Bereich der Teilfläche 1 sowie Teilfläche 2) ist dem Grundwasserkörper 286 - 06 und der 

Bereich im südwestlichen Gemeindegebiet (inkl. südwestlicher Bereich der Teilfläche 1, 

Teilfläche 3 und 4) de m Grundwasserkörper 284 - 01 ʦHauptterrassen des Rheinlandes ʧ 

zuzuordnen. Der chemische Zustand des Grundwasserkörpers 286 - 06 wird als  ʦschlecht ʧʈ 

dessen mengenmäßiger Zustand als  ʦgutʧ éøŭøčëĊĨøŏ. Sowohl der chemische als auch der 

mengenmäßige Zustand des Grundwasserkörper s 284 - 01 ņčĨñ ʦschlecht ʧ.12  

In der Teilfläche 2 besteh t  eine  WEA und in der Teilfläche 3 bestehen fünf WEA mit ver -

siegelten Flächen für Gründung bzw. Fundament sowie Schotterflächen für Wartungs -

arbeiten. Innerhalb der Teilfläche 4 bestehen im Bereich eines landwirtschaftlich ge -

nutzten Gebäudes sowie im Bereich der ehemals militärisch genutzten Fläche (Gebäude 

und Fa hrwege der ehemaligen Feuerwehr) weitere versiegelte Flächen.  Im Umfeld der 

Teilflächen 2 und 3 sowie zwischen den Einzelflächen der Teilfläche 4 verlaufen Land -  

bzw. Kreisstraßen (L  3, L  371, L 372, L  475, K  8, K  9) sowie nördlich der Teilfläche 4 eine 

Bundesautobahn (A  52). In allen  Teilflächen sind zudem z. T. asphaltierte Wirtschafts -

wege und landwirtschaftlich sowie im Randbereich der Teilfläche 1 und in der Teilfläche 

4 forstwirtschaftlich genutzte Flächen vorhanden.  

Flächen mit wasserrecht lichen Festsetzungen betreffen die  Teilflächen 1, 2 und 3 . Der 

nordöstliche Randbereich der Teilfläche 1 liegt in der Zone  III  A1 bzw.  der östliche Bereich 

in der Zone III  A2 der Wassergewinnung Amern , der  südwestliche Randbereich liegt in 

der Zone III  B der Wasserge winnung Lüttelbracht.  Die Teilfläche 2 liegt im jeweiligen 

Randbereich der Zone III  B der Wassergewinnungen Dü lken und Boisheim (randlich auch 

Zone III  A2) sowie Breyell. Der östliche Bereich der Teilfläche 3 liegt in der Zone III  B der 

Wassergewinnung Dülken und Boisheim und der westliche Bereich in der Zone III  B der 

Wassergewinnung Amern.  

Die Teilflächen liegen innerhalb de r  durch Braunkohlebergbau bedingten Grundwasser -

absenkungen aufgrund von Sümpfungsmaßnahmen. Die Grundwasserabsenkungen sind 

noch über einen längeren Zeitraum wirksam, wodurch Bodenbewegungen -  auch bei 

einem späteren Grundwa sserwiederanstieg -  nicht auszuschließen sind.  

Innerhalb und im Umfeld der Teilflächen 1, 3 und 4 befinden sich nach Auskunft des 

Erftverbandes und der RWE Power AG aktive bzw. inaktive (abgeworfene) Grundwasser -

mess ste llen, die notwendige Instrumen te der Gewässerunterhaltung gemäß §  91 Wasser -

haushaltsgesetz (WHG) 13 sind.  

Im Bereich der Teilflächen 1, 2 und 3  sowie im Bereich der Teilfläche  4 außer im nörd -

lichen Randbereich  befinden sich keine oberflächennahen Grundwasservorkommen.   
 

12 Hydrogeologische Besonderheiten aus: MULNV  -  M INISTERIUM FÜR UMWELT , LANDWIRTSCHAFT , NATUR-  UND 

VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NRW (o. J.): Fachinformationssystem ELWAS -  elektronisches 
wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung  in NRW. 
http://www.elwasweb.nrw.de [ 16.09.2019 02.03.2020 ]  

13 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2  des 
Gesetzes vom 04. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254 ).  
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Im nördlichen Randbereich der Teilfläche 4 und angrenzend sind lokal Grundwasser -

vorkommen in einer Tiefe von 0 bis 0,4  m bzw. 0,4 bis 0,8  m vorhanden.  

Innerhalb der Teilflächen befinden sich keine Oberflächengewässer . Im weiteren Umfeld 

der Teilflächen verlaufen Zuflüsse  bzw. Gräben  zur Nette (u.  a. Sonnenbach, Graben 

Renneper Straße) und zur Schwalm  (u.  a. Haversloher Bach, Knippertzbach, Hellbach, 

Kranenbach) . Die Nette verläuft nordöstlich der Teilfläche 1 in einer Entfernung von ca. 

810 m , die Schwalm verläuft entlang der Gemeindege bietsgrenze zu den Gemeinden 

Niederkrüchten und Brüggen südwestlich der Teilfläche 4 in einer Entfernung von ca. 

530 m.  Südwestlich der Teilfläche 1 durchfließt der Heidweiher Bach den Pferde -  und 

den Heidweiher als Zulauf zum Kranenbach.  Nördlich der Teilfläche 4 stellen sich in 

innerhalb der Laubwaldbestände die ehemaligen Flachsröste - Kuhlen als naturnahe 

Kleingewässer da r. Im Umfeld der Teilfläche 4 sind im Bereich ehemaliger Abgrabungs -

flächen (aktuell z.  T. Deponien) kleinere Abgrabungsgewässer vorhanden.  

Aufgrund der Biotopstruktur la ssen sich die durch landwirtschaftliche (Acker - )Flächen  

dominierte n Änderungsbereich e mit ihrem  Umfeld  -  insbesondere Teilflächen 1, 2 , 3 und 

teilweise Teilfläche 4 -  dem Klimatop ʦFreilandklima ʧ zuordnen. Der Temperatur -  und 

Feuchteverlauf korreliert hier weitgehend mit dem Tages -  und Jahreszyklus der solaren 

Einstrahlung; die windoffenen Bereiche weisen aufgrund der nahezu unveränderten 

Windströmungsbedingungen eine gute Durchlüftung auf. Die durch Waldflächen domi -

nierten Änderungsbereiche  mit ihrem Umfel d -  insbesondere im Bereich der Teilfläche 

4, aber auch randlich die Teilflächen 1 und 3 -  ğÜņņøĨ ņčëĊ ñøĦ dğčĦÜŏıľ ʦËÜğñĜğčĦÜʧ 

zuordnen. Hier werden die Strahlungs -  und Temperaturschwankungen im Vergleich zur 

offenen Landschaft gedämpft. Während tagsüber  durch die Verschattung und Ver duns -

tung relativ niedrige Temperaturen bei hoher Luftfeuchtigkeit im Stammraum vorherr -

schen, treten nachts relativ milde Temperaturen auf. Das Blätterdach filtert zudem 

Schadstoffe aus der Luft, so dass Waldbereiche Regenera tionszonen für die Luft dar -

stellen. Insbesondere d ie Waldflächen verfügen über eine klimatische Austauschfunktion 

durch Kalt -  und Frischluftproduktion.   

Biotop -  und Artenschutz (Tiere und Pflanzen ) 

Biotopverbundr äum e14 mit  herausragender Bedeutung sind  ñøł ʦËÜğñĜıĦľğøŦ SÜľľøğŏøł 

Søčñøʧ ʜĨĶłñğčëĊøł ŕĨñ šøņŏğčëĊøł «ÜĨñéøłøčëĊ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɧ ŕĨñ ÜĨĄłøĨŭøĨñʝ ŕĨñ ñčø 

ʦIøŕëĊŏøĨ ËÜğñéøłøčëĊø ņřñğčëĊ ŠıĨ ¾ĨĄøłÜŏĊʧ ʜäußerster nördlicher Randbereich der 

Teilfläche 4 und angrenzend ; čĦ ÊıłøĨŏšŕłĂ fÜĨñņëĊÜĂŏņľğÜĨ ʦKłøĨŭšÜğñ / Schwalm als 

pÜŏŕłņëĊŕŏŭĄøéčøŏ pɧɨ ʦ¾ĨĄøłÜŏĊøł ËáğñëĊøĨʧ ĄøľğÜĨŏ15) . Der Waldkomplex in der 

Happel terer Heide ist durch ein struktur reiches Lebensraum - Mosaik mit naturnahen 

 

14 LANUV  -  LANDESAMT FÜR NATUR , UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN - WESTFALEN  (2014): 
Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den Regionalplan Düsseldorf.  

15 KREIS VIERSEN ʜɨɦɧɯʝʇ fÜĨñņëĊÜĂŏņľğÜĨ ʦKłøĨŭšÜğñʔ¯ëĊšÜğĦʧʎ ÊıłøĨŏšŕłĂ ŭŕł IłřĊŭøčŏčĄøĨ  
Beteiligung der Träg er öffentlicher Belange und der Bürgerinnen und Bürger gemäß §§ 15 und 16 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW). Stand Juni 2019.  
https://www.kreis - viersen.de/landschaftsplan [ 01.10.2019 02.03.2020 ].  
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Laub - Mischwäldern sowie überwiegend äl teren Kiefernforsten auf meist sandig - trocke -

nen Böden -  kleinteilig wechselnd mit Acker -  und Grünlandflächen -  gekennzeichnet. 

Das im Vorentwurf zum neuen Landschaftsplan ʦKłøĨŭšÜğñ ʔ ¯ëĊšÜğĦʧ geplante 

Natur schutzgebiet (NSG) soll aufgrund der folgenden Schutzziele ausgewiesen werden:  

Erhalt der naturnahen und strukturreichen feuchten Laubwald bereiche  mit Erlen -

Bruchwald, Röhrichten, Seggen riedern und naturnahen Kleingewässern als Trittstein -  

und Refugial - Lebensraum für zahlreiche, teilweise g efährdete Tier -  und Pflanzenarten ; 

Wiederherstellung und Ent wicklung bereits abgegangener oder abgängiger hochwertiger 

Lebensräume und Lebens gemein schaften zur nachhaltigen Sicherung oder Verbesserung 

der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ; herausra gende Bedeutung für den regiona -

len Biotopverbund ist das Gebiet als Trittsteinbiotop für Altholzbesiedler und für an 

Feuchtbiotope angepasste Arten und Lebensgemeinschaften . 

Die feuchten Waldbereich e südlich Ungerath umfassen die Quell -  und Ursprungsberei che 

des Kranenbachs im Umfeld von Mischwald -  und Ackerflächen als Trittsteinbiotop für 

Altholzbesiedler und für an Feuchtbiotope angepasste Arten und Lebensgemeinschaften.  

?čĨø éøņıĨñøłø .øñøŕŏŕĨĄ šøčņøĨ ñčø .čıŏıľŠøłéŕĨñłáŕĦø ʦfÜŕéšÜğñ čĦ .øłøčëĊ 

Mackenst øčĨʧ ʜņřñĶņŏğčëĊ ÜĨĄłøĨŭøĨñ ŭŕł ¸øčğĂğáëĊø ɩʝ ŕĨñ ʦËÜğñĄøéčøŏ ŭščņëĊøĨ ËÜğñ-

Ĩčøğ ŕĨñ fřŏŏøğĂıłņŏʧ ʜ¸øčğĂğáëĊø ɪ ÜĨŏøčğčĄ ŕĨñ ÜĨĄłøĨŭøĨñʝ ÜŕĂʎ Die Laubwald bestände 

bei Mackenstein stellen Reste naturnaher Vegetation mit einigen ehemaligen, weit -

gehend verlandeten Flachsröste - Kuhlen dar in einer Umgebung mit ausgedehnten 

Ackerflächen und einem Gewerbegebiet. Sie sind Trittsteinelemente sowie vielgestaltige 

und strukturreiche Waldflächen als Lebensraum zahlreicher Tier -  und Pflanzenarten  in 

einem waldgepr ägten Biotopverbund im Raum Viersen -  Mönchengladbach. Das 

geschlossene Waldgebiet zwischen Waldniel und Lüttelforst wird durch Nadelforste 

geprägt, teilweise kommen Laub - Nadel - Mischbestände und Roteichen - Bestände vor 

sowie eingestreute naturnahe Laubwaldr este. Dieses  Wald gebiet  stellt einen wertvollen 

Trittstein für waldgebundene Tier -  und Pflanzenarten auf der Hauptterrasse zwischen 

Brüggen und Mönchengladbach dar. Das Gebiet ist darüber hinaus ein Vernetzungs -

element zwischen mehreren Bereichen der Schwa lm - Niederung sowie dem Kranenbach.  

Für die Teilfläche  1 und dem südlichen Bereich der Teilfläche 4 erfolgten  im Jahr 2017, 

z. T. auch in 2018 für eine  konkrete Wind energieanlagen - Planung , faunistische Kartie -

run gen zu Fledermausvorkommen und zur Avifauna 16.  

 

16 DENZ , O. (2018a): Artenschutzprüfung Stufe I (ASP I) für zwei Windvorrangzonen auf dem Gebiet der 
Gemeinde Schwalmtal im Kreis Viersen. -  Stand : Juli 2018.  
DENZ , O. (2018b): Untersuchungen zum Vorkommen von Fledermäusen 2017 in Dilkrath -  
Artenschutzrechtliche Übe rprüfung. -  STAND  Stand : April 2018.  
DENZ , O. (2018c): Untersuchungen zum Vorkommen von Brut -  und Rastvögeln 2017 in Dilkrath -  
ARTENSCHUTZRECHTLICHE  Überprüfung. -  Stand: April 2018.  
DENZ , O. (2018d): Untersuchungen zum Vorkommen von Fledermäusen 2017 in Ungerath -  
Artenschutzrechtliche Überprüf Ung. -  Stand: April 2018.  
DENZ , O. (2018e): Untersuchungen zum Vorkommen von Brut -  und Rastvögeln 2017 in Ungerath -  
Artenschutzrechtliche Über prüfung. -  Stand: April 2018.  
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Für die abschließende  Bewertung aller Teilflächen erfolgte unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Untersuchungen parallel zum FNP - Änderungsverfahren die Erarbeitung 

der Artenschutz - Vorprüfung (ASP Stufe 1) 17. 

Im Bereich der vier Teilflächen  und der en Umgebung wurden sieben Fledermausarten 

nachgewiesen, die als WEA - empfindlich  gelten  hinsichtlich des Kollisionsrisikos vor 

allem im Umfeld von Wochenstuben und Paarungsquartieren bzw. während des herbst -

lichen Zuggesche hens.  

Für das Umfeld der Teilfläche 1 bzw. 2 liegen Hinweise zu drei Quartierstandorten der 

gebäudebewohnenden Zwergfledermaus vor (Wochenstuben -  bzw. Winterquartier sowie 

ein Balzquartier im Kirchturm in Dilkrath und in Altbäumen an einer Hofanlage an d er 

Straße Schellerbaum, Überwin terungsquartier mit zwei Tieren im Nordosten von 

Amern).  Iür das Umfeld der Teilfläche 3 liegt ein Hinweis zu einem Quartierstandort der 

Zwergfledermau s vor (Wochenstuben quartier in Schwalmtal - Eschenrath). Für das 

Umfeld der T eilfläche 4 lie gen Hinweise zu Quartierstand orten der Zwergfledermaus 

(Wochenstuben - , Sommer - /Zwischen -  bzw. Winter quartier u.  a. in Schwalmtal -

Lüttelforst bzw. Wegberg - Merbeck) sowie Wochenstuben der Breitflügelfledermaus im 

weiteren Umfeld der Teilfläche  4 vor. Weitere Quartierstandorte der Zwergfledermaus 

bestehen in zum Abriss vorgesehenen Gebäuden im ehemaligen JHQ Mönchengladbach 

ohne Angabe zur Anzahl der Tiere.  

Zu ausgeprägten Flugkorridoren zwischen Quartier(en) und Jagdgebieten liegen keine 

Hinweise vor. Innerhalb und im Umfeld der Teilfläche 1, 2 , 3 und 4  und  3 ist jeweils  nicht 

von Quartieren mit einer größeren Anzahl von Tieren auszugehen, so dass aufgrund de s 

Fehlens individuenreicher Wochenstuben vom Regelfall ausgegangen werden kann ; ein 

signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko  besteht nicht . Für das Umfeld der Teilfläche 4 liegt 

ein konkreter Hinweis zu einem Quartierstandort mit einer vermutlich größeren Anz ahl 

an Tieren (wahrscheinlich Zwergfledermaus) vor. Jedoch wurden im Rahmen der bereits 

stattgefundenen Fledermauserfassungen zu einer konkreten Anlagenplanung keine 

signifikant erhöhten Flugbewegungen in diesem Bereich festgestellt, so dass auch hier 

nich t mit signifi kant erhöhten Flugbewegungen und entsprechen dem Gefährdungsrisiko 

von Fledermäusen zu rechnen ist.  

Im Regelfall können artenschutzrechtliche Konflikte für die  oben genannten  Arten im 

Rahmen der Standortwahl für die WEA und durch geeignete Abschaltszenarien ,18, durch 

die das Kollisionsrisiko  auf ein nicht signifikantes Maß gesenkt wird, gelöst werden , so 

dass verfahrens kritische Vor komm en von WEA - empfindlichen Fledermaus arten nicht zu 

erwarten sin d. Ggf. können durch ein Gondel monitoring in den ersten bei den Betriebs -

 

17 ÖKOPLAN  (2019 2020 ): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stufe 1) zur 3. Änderung des Flächen -
nutzungs ľğÜĨņ ʦdıĨŭøĨŏłÜŏčıĨņŭıĨøĨ Ăřł ñčø ËčĨñøĨøłĄčøĨŕŏŭŕĨĄʧ čĨ der Gemeinde Schwalmtal. 
Stand Oktober 2019 März 2020 . 

18 M INISTERIUM FÜR UMWELT , LANDWIRT SCHAFT, NATUR-  UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN -
WESTFALEN  /  LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN WESTFALEN 
ʜɨɦɧɭʝʇ føčŏĂÜñøĨ ʦ¾ĦņøŏŭŕĨĄ ñøņ !łŏøĨ-  und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein - ËøņŏĂÜğøĨʧ ŠıĦ ɧɦʎɧɧʎɨɦɧɭʈ  ɧʎ ÄNDERUNG . 
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jahren die Abschaltszena rien optimiert werden. Eine artenschutzrecht liche Betroffen heit 

von Fledermau sarten infolge bau -  und anlagen bedingter Wirkfaktoren lasse n s ich durch 

entsprechende Vermeidungs -  bzw. vorgezogene Ausgleichs maßnahmen verhindern. Eine 

detaillierte artenschutzrechtliche Bet rachtung der Artengruppe Fleder mäuse wird  daher 

erst im immissionsschutz rechtlichen G eneh migungsverfahren erforderlich.  

Im Bereich der vier Teilflächen( - komplexe)  sind im Wirkraum der Vorhaben nach aktu -

ellem Informationsstand Vor kommen von bis zu 34 WEA - empfindliche n Vogelarten 

möglich. Für 27 dieser Arten lassen sich von vornherein artenschutzrechtliche Verbots -

tatbestände  -  ggf. durch vorge zoge ne Ausgleichsmaßnahmen ʟ vermeiden ; eine detail -

lierte artenschutzrechtliche  Betrachtung für diese Arten ist erst im immissionsschutz -

rechtlichen Genehmigungsverfahren erforderlich. Für die  Brutvogelarten  Baumfalke, 

Rohr dommel, Rotmila n, Schwarzmilan, Uhu, Wanderfalke  und  Wespenbussard  konnte 

ein verfahrenskritisches  Vork ommen nicht grundsätzlich ausge schlossen werden , so 

dass eine einzel flächenbezogene Betrachtung  im Rahmen der ASP - Vorprüfung 19 vor -

genommen  wurde . 

Im Umfeld der Teilfläche 1 befindet sich ein Brutvorkommen des Baumfalken außerhalb 

des im ministeriellen  Leitfaden 20 angegebene  artspezifischen Wirkraums von 500  m und 

ein Brutvorkommen des Wespenbussards im Randbereich des artspezifischen Wirkraums 

von 1.000  m. Aufgrund der Entfernung zum äußeren Rand de r Teilf läche 1 ist nicht mit 

einem erhöh ten Kollisionsrisiko in Horstnähe zu  rechnen. Zudem stehen grundsätzlich 

Maßnahmen zur Verfügung, um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG  zu vermeiden.  

Für Rohrdommel  und  Schwarzmilan liegen für alle vier Teilflächen und dessen Umfeld  

keine Hinweise zu Brutplätzen  im jeweil igen  artspezifischen Wirkraum  von 1.000  m  vor.  

Für das Umfeld der Flächen 2 und 3 liegen Einzelnachweise des Uhus vor ; Hinweise zu 

Brutvorkommen liegen jedoch nicht vor. Auch  gibt es keine Hinweise darauf , dass nach 

Inbetriebnahme der bestehenden WEA innerhalb und im Umfeld der Teilf läche 2 bzw. 3 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände eingetreten sind. Im unmittelbaren Umfeld der 

Teilf läche 4 sind  innerhalb des artspezifischen Wirkraums von 1.000  m gemäß Leitfaden 

Brut nachweise des Uhus dokumen tiert. Eine Uhu - spezifische Nachsuche erbrachte im 

Frühjahr 2018 jedoch keine konkreten Hinweis e auf ein Brutvorkommen.  Für den Uhu  

stehen  grundsätzlich auch Maßnahmen zur Verfügung, um das Eintreten von Verbots -

tatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG  zu vermeiden.  

Für den Rotmilan sind im Umfeld der Teilf läche 4 Brutnachweise oder zumindest Brut -

verdacht ( Horstbau ) in den letzten Jahren gemeldet, die sich z.  T. im artspezifischen 

 

19 ÖKOPLAN  (2019 2020 ): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stufe 1) zur 3. Änderung des 
Flächennutzungs ľğÜĨņ ʦdıĨŭøĨŏłÜŏčıĨņŭıĨøĨ Ăřł ñčø ËčĨñøĨøłĄčøĨŕŏŭŕĨĄʧ čĨ ñøł KøĦøčĨñø 
Schwalmtal. Stand Oktober 2019 März 2020 . 

20 M INISTERIUM FÜR UMWELT , LANDWIRTSCHAFT , NATUR-  UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN -
WESTFALEN  /  LANDESAMT FÜ R NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN WESTFALEN 
ʜɨɦɧɭʝʇ føčŏĂÜñøĨ ʦ¾msetzung des Arten -  und Habitat schutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergie anlagen in Nordrhein - ËøņŏĂÜğøĨʧ ŠıĦ ɧɦʎɧɧʎɨɦɧɭʈ  ɧʎ ÄNDERUNG . 
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Wirkraum von 1.500  m gemäß Leitfaden befinden.  Für den Rotmila n stehen grund -

sätzlich Maßnahmen  zur Verfügung, um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach 

§  44 Abs. 1 BNatSchG  zu vermeiden.  

Für das im Umfeld  der  Teilfläche 1 und 4 gelegene Vogelschutzgebiet  sind d er Baum -

falke, der Schwarzmilan und der Wespenbussar d als Brutv ögel und die Rohrdommel als 

Überwinterer gemeldet.  Hinweise auf Brutvorkommen der Rohrdommel liegen nicht  vor. 

Für Baumfalke, Schwarzmilan  und Wespenb ussard stehen grundsätzlich Maßnah men 

zur Verfügung, um das Eintreten von Verbotstatbeständen n ach § 44 Abs. 1 BNatSchG  zu 

vermeiden.  

Bau-  und anlagenbedingte Auswirkungen für nachgewiesene planungsrelevante Vogel -

arten , die jedoch nicht als WEA - empfindlich gelten,  ergeben sich aufgrund der  Baufeld -

räumung (inkl. Entfer nung bzw. Rückschnitt von Gehölzen) . Diese hat  außerhalb der 

Brutzeiten im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. des Folgejahres zu erfolgen, zudem ist  eine 

Überprüfung der Bauflächen auf Brutvorkommen  vor Baubeginn  durchzuführen.  Bei 

Vorhandensein brütender Vögel ist das weitere Vorgehen  mit der UNB des Kreis Viersen 

abzustimmen . Zur kontinuierlichen Sicherung der ökologischen Funktion eventuell 

beschädigter oder zerstörter Fortpflanzungs -  und Ruhe stätten sind ggf. CEF - Maßnah -

men 21 notwendig .  

Betriebsbedingten Auswirkung en sind für nachgewiesene  planungsrelevante, aber nicht  

WEA- empfind liche Vogelarten nicht zu erwarten.  

Für Vorkommen  planungsrelevanter Amphibien - , Reptilien -  und Schmetterlingsarten 

im Umfeld der geplanten Konzentrationszonen kann  der Eintritt von Verbotstat bestän -

den nach §  44 Abs.  1 BNatSchG durch geeignete Maßnahmen vermieden  werden . 

Da keine konkreten Hinweise zu  Brutvorkommen verfahrenskritischer Arten innerhalb 

der  jeweiligen artspezifischen Wirkr äum e vorliegen bzw. durch geeignete Vermeidungs -

maßnahmen das Eintreten von Verbotstatbeständen verhindert  werden k ann, sind fach -

gutachterliche Erfassungen auf FNP - Ebene nicht erforderlich . Nach Stand  Oktober 2019  

März  2020  ist nicht mit der Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu 

rechnen, so  dass für das FNP - Änderungsverfahren keine unüberwindbaren Vollzugs -

hindernisse prognostiziert werden. Eine weitere Berücksichtigung der Artenschutz -

Belange erfolgt im konkreten Genehmigungsverfahren , in dem  zur Vermeidung des 

Eintretens von Ver botstatbeständen nach §  44 Abs.  1 BNatSchG ggf. geeignete 

Vermeidungs maßnahmen festzulegen  sind . 

  

 

21 M INISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ , UMWELT , LAND WIRTSCHAFT , NATUR-  UND VERBRAUCHERSCHUTZ  (2013): 
Leitfaden -  Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich 
erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein - Westfalen. Forschungsproj ekt  des MKULNV Nordrhein -
Westfalen, Schlussbericht (online) vom 05.02.2013.  
http://artenschutz. NATURSCHUTZINFORMATIONEN naturschutzinformationen .nrw .de/artenschutz/  
web/babel/media/20130205_nrw_leitfaden_massnahmen.pdf [ 01.10.2019 02.03.2020 ]  
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Für neu geplante WEA sind im konkreten Genehmigungsverfahren in Abhängigkeit zur 

Standortplanung ggf. weitere faunistische Unter suchungen erforderlich, zudem erfolgt 

hier die Berücksichtigung der bau -  und anlagebedingten Auswirkungen (s.  a. Leitfaden 

zum Arte nschutz 22).  

Im unmittelbaren Umfeld der Teilfläche 4 liegt das FFH - Køéčøŏ ʦ¯ëĊšÜğĦʈ dĨčľľøłŏŭ-

éÜëĊʈ «ÜñøłŠøøĜøņ ŕĨñ fřŏŏøğĂıłņŏøł .łŕëĊʧ ʜ6?- 4803 - 301) und Teilflächen des 

ÊıĄøğņëĊŕŏŭĄøéčøŏøņ ʦ¯ëĊšÜğĦ- Nette - §ğÜŏŏø Ħčŏ KłøĨŭšÜğñ ŕĨñ nøčĨšøĄʧ ʜ6?- 4603 -

401), d ie in diesem Bereich deckungsgleich mit dem zuvor genannten FFH - Gebiet sind.  

Im Nord westen des Gemeindegebietes und angrenzend befindet sich das FFH - Gebiet 

ʦ¸ÜĨŏøğéłŕëĊ Ħčŏ ?ğĦľŏøł .ÜëĊŏÜğ ŕĨñ ¸øčğøĨ ñøł ¯ëĊšÜğĦÜŕøʧ ʜ6?- 4703 - 301), das in 

einen größeren A bstand zu den geplanten Kon zen trationszonen (nächstgelegene ist 

Teilfläche 1) liegt als die Schutzgebiete im südlichen Gemein degebiet.  

Im Rahmen einer überschlägigen Prognose wurde, unter Einbe ziehung aller relevanten 

bau- , anlage -  und betriebsbedingt en Wirk faktoren sowie unter Berücksichtigung 

möglicher Summationseffekte geprüft, ob erheb liche Beeinträchti gungen eines der o.  g. 

Natura 2000 - Gebiete ernsthaft in Betracht kommen. 23 

Erhebliche Beeinträchtigungen für die FFH - Gebiete und den vorhan denen Lebens raum -

typen sowie für das Vogelschutzgebiet lassen sich aus schließen. Die Habitat bedingungen 

für die in den FFH - Gebieten und VSG nachgewiesenen Anhang II - Arten der FFH - RL 

sowie der Anhang I - Arten der V - RL werden sich nicht verschlechtern. Auch fü r deren 

Vorkommen in der Umgebung der FFH - Gebiete und des VSG lassen sich -  ggf. unter 

Berücksichtigung vorgezogener Maßnahmen bzw. Maßnahmen zur signi fikanten 

Senkung des Kollisionsrisikos -  erhebliche Beeinträch ti gun gen ausschließen. Das 

Vorhaben ist  mit den Schutzzielen und den Erhaltungszielen der FFH - Gebiete und des 

Vogelschutzgebietes verträglich.  

Landschaft (Landschaftsbild), Kultur und sonstige Sachgüter inkl. regional bedeut -

samer Kulturlandschaftsbereiche , erholungsrelevante Infrastruktur  

Unter dem Schutzgut ʦLandschaft ʧ kann einerseits der Landschaftshaushalt, anderer -

seits die äußere, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung von Natur und Landschaft -  das 

Landschaftsbild -  verstanden werden 24. Nachfolgend wird auf das Landschaftsbild ein -

gegange n, da wesentliche Aspekte des Landschaftshaushaltes durch die abiotischen und 

biotischen Schutzgüter abgedeckt werden.  

 

22 M INISTERIUM FÜR UMWELT , LANDWIRT SCHAFT, NATUR-  UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN -
WESTFALEN  /  LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN WESTFALEN 
ʜɨɦɧɭʝʇ føčŏĂÜñøĨ ʦ¾ĦņøŏŭŕĨĄ ñøņ !łŏøĨ-  und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein - ËøņŏĂÜğøĨʧ ŠıĦ ɧɦʎɧɧʎɨɦɧɭʈ ɧʎ &ĨñøłŕĨĄʎ 

23 Ökoplan ( 2019 2020): 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Schwalmtal -  Fachbeitrag 
zur FFH - Verträglichkeitsvorprüfung und Vogelschutz - Ver träg lichkeits vorprüfung . Oktober 2019 Stand 
März  2020 . 

24 GASSNER, E.,  WINKELBRANDT , A. &  BERNOTAT , D. (2005) : UVP -  Rechtliche und fachliche Anleitung für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. -  5. Aufl., 476 S., Heidelberg.  
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ʦdŕğŏŕłĄřŏøł čĦ ¯čĨĨø ñøł ¾ĦšøğŏľłřĂŕĨĄøĨ ņčĨñ ×øŕĄĨčņņø ĦøĨņëĊğčëĊøĨ SÜĨñøğĨņ 

ideeller, geistiger und materieller Art, die als solche für die Geschichte des Menschen 

bedeutsam sind und die sich als Sachen, als Raumdispositionen oder als Orte in der 

dŕğŏŕłğÜĨñņëĊÜĂŏ éøņëĊłøčéøĨ ŕĨñ ğıĜÜğčņčøłøĨ ğÜņņøĨʧ25. Bei Kulturgütern kann es sich 

sowohl um Einzelobjekte oder Mehrheiten von Objekten einschließlich ihres notwendi -

gen Umgebungsbezuges als auch um flächenhafte Ausprägungen sowie räumliche 

Beziehungen  bis hin zu kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteilen und Land -

schaften handeln.  

Der Betrachtungsraum befindet sich in der Kulturlandschaft 1 7 ʦSchwalm - Nette ʧ ʜalle 

Teilfläche n), in dem die Mäandersysteme der Schwalm und der Nette mit ausgeprägten 

Ter rassenrändern und Trockenrinnen den Raum prägen .26 

VĦ ĶņŏğčëĊøĨ !ŕņğáŕĂøł ñøņ éøñøŕŏņÜĦøĨ dŕğŏŕłğÜĨñņëĊÜĂŏņéøłøčëĊņ ʜdf.ʝ ɧɭʎɦɨ ʦ.łÜëĊ-

ŏøł ËÜğñʈ ?ğĦľŏøł ËÜğñ ŕĨñ nøčĨšøĄʧ ğčøĄŏ øčĨ Kłıōŏøčğ ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɪʎ 6øł čĨņéøņıĨ-

dere entlang der deutsch - niederländischen Grenze erstreckende KLB -  so auch westlich 

der Teilfläche 1  in einer Entfernung von ca. 700  m  -  umfasst Waldbereiche (vor allem 

Kiefer - Monokulturen) und Rest e der ehemals flächig vorhandenen Heidegebiete.  Entlang 

der Schwalm bestan den und bestehen z.T. noch zah lreiche Wassermühlen  -  zumeist 

Ölmühlen  - , die im Zusammenhang mit Flachsrösten den ehemals bedeutenden Flachs -

anbau und das Leinengewerbe in der Region dokumentieren. Aus dem Mit telalter stam -

men zahlreiche Bur gen  (u.  a. die Burg Brüggen mit historischem Ortskern)  und Motten 

sowie das im 10. Jahrhundert gegründete Waldhufendorf Lüttelforst.  Die Aue der 

Schwalm wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts trockengelegt und die Flächen wurden 

kultiviert. Im südlichen Bereich blieb  der m äandrierende Charakter der Schwalm erhal -

ten. Auenwald -  und einzelne Ackerflächen dominieren heute die Schwalmaue.  

Südlich der Teilfläche 4 (Entfernung ca. 360 Ħʝ ğčøĄŏ ñøł éøñøŕŏņÜĦø df. ɧɭʎɦɩ ʦJoint 

Headquarters JHQ Rheindahlen ʧʈ ñøł ñŕłëĊ militärische Einrichtungen und Strukturen 

geprägt ist. Sie umfasst eine Planstadt der ehemals hier stationierten britischen Streit -

kräfte und später westeuropäisches Hauptquartier mehrerer NATO - Einrichtungen.  

Nordöstlich der Teilflächen 2 (Entfernung ca. 2,4  km) und 3 (Entfernung ca. 2,4  km) 

ğčøĄŏ ñøł ņřñğčëĊø .øłøčëĊ ñøņ éøñøŕŏņÜĦøĨ df. ɧɭʎɦɪ ʦ¯řëĊŏøğĨøł SĶĊøĨʧ Üğņ ¸øčğ øčĨøņ 

Höhenrückens zwischen Viersen und Süchteln , der  mit ca. 60 - 80  m ü. NN aus der 

niederrheinischen Ebene herausragt. Zahlreiche Relikt e historischer Waldnutzung (u.  a. 

ehemals geschlossener Allmendewald mit dem Süchtelner Erbenwald, historische Stock -  

und Kopfbuchenparzellen) und bauliche Zeugnisse  (u.  a. Landwehre, Wallfahrtskirche St. 

Irmgardis in Süchteln)  zeugen von der jahrhundertea lten Nutzung durch den Menschen.  

 

25 UVP- GESELLSCHAFT (H RSG.)  (2014) : Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur Berück sichtigung des 
kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen. -  2. Aufl., 48. S., Hamm.  

26   LWL  /  LVR -  LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN - L IPPE /  LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND  (2007): Kultur -
landschaftlicher Fachbeitr ag zum Landesplanung in Nordrhein - Westfalen (KULEP). 
http://www.lwl.org/302a - download/PDF/kulturlandschaft/Erhaltende_Kulturlandschaftsentwicklung_  
Gesamt.pdf [ 01.10.2019 02.03.2020 ]  
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Südöstlich der Teilfläche 3 (Entfernung ca. 3,9  km) und 2 (Entfernung ca. 5,6  km) bzw. 

östlich der Teilfläche 4 (Entfernung ca. 5,6  km) befindet sich der bedeutende KLB 17.05 

ʦ.ıëĜøłŏøł Søčñøʧ. Er ist vor allem durch bäuerliche Bewirtschaftung (u.  a. Niederwald -

areale, Altwege, zahlreiche Flachsrösten) und territorialgeschicht lich e Elemente  (u.  a. 

Wallanlagen, Landwehr zwischen den Herzogtümern Geldern und Jülich) geprägt.  Al le 

Entwicklungs stadien seit etwa 1350 sind i n ausgeschilderten Rundrouten nachvollziehbar 

erlebbar.  

Der im Südwesten der Teilfläche 4 gelegene , éøñøŕŏņÜĦø df. ɨɫʎɦɧ ʦ?łĜøğøĨŭ ʟ 

ËøĄéøłĄʧ ņŏøğğŏ ñøĨ ÃéøłĄÜĨĄ ŭščņëĊøĨ ñøł łĊøčĨčņëĊøĨ fĶņņéĶłñø ŕĨñ ñøĦ ıéøłøĨ 

Schwalmtal, das zum Niederrhein überleitet, dar. Bedeutend ist das raumwirksame 

Kreuzherren - Kloster Hohenbusch in Erkelenz mit restauriertem, zweigeschossigem 

Herrenhaus, weiteren Gebäuden sowie dessen Park -  und Gartenanlagen. Im Raum 

Wegberg ist d ie Niederungslandschaft am Oberlauf der Schwalm char akteristisch für  

den Niederrhein  (u.  a. Bruchwälder, Baumreihen, Feuchtwiesen) . Zahlreiche mittelalter -

liche Burgenan lagen (Motten, Wasserburgen) und Wassermühlen prägen das ländliche 

Siedlungsbild und zeugen mit den überlieferten Flachsrösten vom großf lächig bis zum 

19. Jahrhundert betriebenen Flachsanbau  der Region. Über einen Geländerücken 

zwischen Dahlheim - Rödgen und Merbeck verläuft eine mittelalterliche Landwehr als  

ein seltenes Binnenlandwehr des Herzogstums Jülich.  

Im Umfeld der Teilflächen befinden regional bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche. 

Südwestlich der Teilfläche 1 und 4 befindet sich de r  KLB - płʎ «§6 ɭɧ ʦ¸al der Schwalm 

zwischen Rickelrath und Brüggen (Brüggen, Niederkrüchten, Schwalmtal) ʧ ʜ?ĨŏĂøłĨŕĨĄ 

ca. 2,3 km zur Teilfläche 1 und ca. 150  m zur Teilfläche 4 ). Nördlich der Teilfläche 1  de r  

KLB - płʎ «§6 ɭɬ ʦSchaager Mühle (Nettetal) ʧ ʜ?ĨŏĂøłĨŕĨĄ ëÜʎ ɩʈɨ km) sowie östlich der 

Teilfläche 1 und nordöstlich der Teilfläche 2 de r  KLB - płʎ «§6 ɮɧ ʦNiederung der 

Boish eimer und Dülkener Nette (Viersen) ʧ ʜ?ĨŏĂøłĨŕĨĄ ëÜʎ ɧʈɯ km zur Teilfläche 1 bzw. 

ca. 460  m  zur Teilfläche 2 ) und KLB - płʎ «§6 ɮɪ ʦPutterhöfe und Lind (Vi ersen) ʧ 

(Entfernung ca. 2,8  km zur Teilfläche 1 bzw. ca. 2,0  km  zur Teilfläche 2 ). Östlich der 

Teilfläch e 2 bzw. nordöstlich der Teilfläche 3 liegt de r  KLB - płʎ ɯɨ «§6 ʦDülken 

(Viersen) ʧ ʜ?ĨŏĂøłĨŕĨĄ ëÜʎ ɨʈɯ km zur Teilfläche 2 bzw. ca. 3,0  km  zur Teil fläche 3 ).   

Innerhalb der Gemeindegebietes von Schwalmtal liegen d er  KLB - płʎ «§6 ɮɨ ʦWaldniel 

und Haus Klee (Schwalmtal) ʧ ʜ?ĨŏĂøłĨŕĨĄ ëÜʎ ɧʈɪ km zur Teilfläche 4 bzw. ca. 1,9  km zur 

Teilfläche 3 und ca. 3,2  km zur Teilfläche 2), KLB - płʎ «§6 ɮɬ ʦRösler - Siedlung und 

Wasserturm bei Waldniel (Schwalmtal) ʧ ʜ?ĨŏĂøłĨŕĨĄ ëÜʎ ɫɫɦ m zur Teilfläche 4 bzw. ca. 

2,1 km z ur Teilfläche 3) und KLB - płʎ «§6 ɮɮ ʦSt. Josefsheim in Hostert (Schwalmtal) ʧ 

(Entfernung ca. 1,4  km zur Teilfläche 4 bzw. ca. 1,3  km zur Teilfläche 3). Süd östlich der 

Teilfläche 4 befindet sich  der  KLB - płʎ «§6 ɧɭɪ ʦNATO- Hauptquartier (Mönchenglad -

bach)ʧ ʜ?ntfernung ca. 550 m zur Teilfläche 4 bzw. ca. 4,6  km zur Teilfläche 3)  und  
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südwestlich der Teilfläche 4 der KLB - płʎ «§d ɧɮ ʦTal der Schwalm (Erkelenz, Wegberg) ʧ 

(Entfernung ca. 530  m zur Teilfläche 4). 27 

Naturräumlich liegt das Schwalmtaler Gemeindegebiet innerhalb der Großlandschaft 

ʦpčøñøłłĊøčĨčņëĊøņ ¸čøĂğÜĨñʧ ʜdøĨĨŭčĂĂøł ɫɭʝʈ šı øņ ŭŕł SÜŕľŏøčĨĊøčŏ ʦ¯ëĊšÜğĦ- Nette -

§ğÜŏŏøʧ ʜɫɭɧʝ Ħčŏ ñøĨ ¾ĨŏøłøčĨĊøčŏøĨ ɫɭɧʎɦɧ ʦ.łřĄĄøĨøł ¯ëĊšÜğĦéłŕëĊʧʈ ɫɭɧʎɧɦ 

ʦ¯ëĊšÜğĦøéøĨøʧ ŕĨñ ɫɭɧʎɧɧ ʦpøŏŏø- ?éøĨøʧ 28 gehört.  Das Niederrheinische Tiefland  

umfasst eine Flussterrassenlandschaft mit Sohlentälern, Flussauen, Altstromrinnen und 

dem Stauchmoränenwall der Niederrheinischen Höhen.  

Im Rahmen der weitergehenden Raumbewertung der Potenzialflächen 29 wurden diese 

bzgl. ästh etischer Komponenten (Relief, Vegetations - , Nutzungsstruktur), der Vorbelas -

tung und der Erholungsfunktion betrachtet.  

Der Änderungsbereich umfasst  zumeist  relativ strukturarme Acker flächen  und  im Rand -

bereich der Teilfläche 1 sowie innerhalb der Teilfläche 4  strukturreichere, (meist) 

forstwirtschaftlich genutzte Wald flächen (z.  T. Aufforstungsflächen) mit insgesamt 

geringer Natürlichkeit sowie  kleineren  Gehölz beständen  entlang der Wege und Straßen.  

Kleinere Waldflächen prägen das weitere Umfeld de s Änderungsbereiches und erhöhen 

die Strukturvielfalt. Die landwirt schaft lich geprägte Kulturlandschaft im nordöstlichen 

Gemeindegebiet weist eine geringe bis mäßige Eigenart und das im Wechsel land -  und 

forstwirtschaftlich geprägte, südwestliche Gemeindeg ebiet im räumlichen Zusammen -

hang mit dem waldreichen Schwalmtal entlang der Gemeindegebietsgrenze eine hohe 

Eigenart auf. Innerhalb der Teilfläche 1 liegt eine Baumschulfläche. Die Waldflächen im 

Randbereich sowie die Baumschulfläche innerhalb der Teilfläche 1 stehen für die 

Errichtung von WEA (Maststandort) nicht zur Verfügung, können jedoch vom Rotor 

überstrichen werden . Die Baumschulfläche steht nach Entnahme der Bäume, die au ch 

kurzfristig erfolgen kann, grundsätzlich zur direkten Flächeninanspruchnahme zur 

Verfügung. Die innerhalb der Teilfläche 4 vorhandenen , standortgerechte n Laubwald -

flächen  stehen ebenfalls nicht  für die Errichtung von WEA (Maststandort) zur 

Verfügung, kö nnen jedoch vom Rotor überstrichen werden . Für die Misch -  und Nadel -

waldflächen innerhalb der Teilfläche 4 wird eine Waldumwandlungsgenehmigung in 

Aussicht gestellt (schriftl. Mitt. Landesbetrieb Wald und Holz vom 30.0 7.2019). 

 

27 LVR -  LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND  (Hrsg.) (2016): Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan 
Köln -  Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung. 
http://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwicklung  
nrw/fachbeitrag_koeln/fachbeitrag_koeln_1.jsp [ 01.10.2019 02.0 3.2020 ]  
LVR -  LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND  (Hrsg.) (2013): Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan 
Düsseldorf -  Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung. 
http://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwicklung  
nrw/ FACHBEITRA G_kulturlandschaft/fachbeitrag_kulturlandschaft_1.jsp [ 01.10.2019 02.03.2020 ]  

28 PAFFEN , K.,  SCHÜTTLER , A. &  H.  M ÜLLER - M INY (1963): Die naturräum lichen Einheiten auf Blatt 108/109 
Düsseldorf - Erke lenz. -  Institut für Landeskunde, Bundesanstalt für Landeskunde und RAUM FORSCHUNG 
(Hrsg.). Selbstverlag, Bad Godesberg.  

29  ÖKOPLAN  (2019 2020 ): Gesamträumliches Plankonzept zur Darstellung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen im Flächennutzungspla n (FNP) der Gemeinde Schwalmtal. Stand  Oktober 2019 
März 2020 . 
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Im Umfeld der Teilflächen 2 und 3 sowie auch zwischen den Einzelflächen und im 

Umfeld der Teilfläche 4 befinden sich Land es-  und Kreisstraßen sowie eine Bundes -

autobahn.  

Visuell wirksame Vorbelastungen bestehen insbesondere durch die vorhandenen WEA ʟ 

eine  in der Teilfläche 2 sowie vier im Umfeld , zudem fünf WEA innerhalb der Teilfläche 

3. Zudem bestehen fünf WEA nördlich der Teilfläche 1  im Grenzbereich von Brüggen und 

Nettetal sowie südöstlich der Teilfläche 3 drei WEA  auf  Mönchengladbach er Stadtgebiet .  

Auch Infrastrukturtrassen in Form von Straßen stellen visuell wirksame Vorbe lastungen 

dar. S üdlich der Teilfläche 2 verläuft die L  372, im Umfeld der Teilfläche 3 die L  475 im 

Norden, die L  3 im Westen und die K  8 südlich angrenzend. Nördlich der Teilfläch e 4 

verläuft die A  52 und zwischen den Einzelflächen und im Umfeld die L  3, die L  371 und 

K 9.  

Südwestlich der Teilfläche 4 wird eine ehemalige Abgrabungsfläche als Deponie genutzt , 

und  südlich befindet sich eine  Abgrabungsfläche zur Gewinnung von Kiesen und Sanden , 

die hier optisch das Landschaftsbild prägt . Im südwestlichen Randbereich der Teilfläche 

4 ist der Sondierungsbereich für künftige BSAB (Reservegebiet für den oberirdischen 

Abbau nichtenergetischer Bode nschätze) gemäß Regionalplan zu berücksichtigen. Durch 

die Errichtung und den Betrieb von WEA sind die langfristige Sicherung der Lagerstätte 

und der ggf. zukünftige Abbau nicht zu gefährden.  

Direkte Sichtbeziehungen bestehen zu den Ortschaften in der Umge bung der jeweiligen 

Teilflächen  (z.  B. zu Dilkrath, Renneperstraße, Eicken, Lüttelforst) , die nur teilweise  

durch Gehölzbestände bzw. Wald bereiche eingeschränkt werden.  

Erholungsrelevante Infrastruktur ist i n den  Änderungsbereic hen  in Form von ausge -

wiesen en Wanderwegen vorhanden. Der Seenweg quert die Teilfläche 1 und der Rhein -

Rur - Weg (x10) quert die Teilflächen 3 und 4. Zudem queren die Rundwanderweg A4 und 

A6 die Teilfläche 4. Weitere Wanderwege und Wanderparkplätze sind im weiteren Um -

feld des Änderung sbereiches vorhanden. Südwestlich de r Teilfläche 1 liegt das Strand bad 

Heidweiher (Entfernung ca. 900  m). Entlang des Schwalmtals verläuft der überregionale 

Wanderweg Irland - Rhopoden (E8) bzw. der Rhein - Schwalm - Weg (x4) . Entlang der 

Schwalm bestehen zahlre iche Mühlen (z.  B. Lüttelforster Mühle, Mühlrather Mühle) 

sowie das Inselschlösschen am Hariksee und mehrere Campingplätze.  

Der Begriff des Sachgutes umfasst alle körperlichen Gegenstände. Im Rahmen der Um -

weltprüfung sind jedoch nur planungsrelevante Sachgüter, die nicht bereits im Zusam -

menhang mit anderen Schutzgütern (z.  B. Menschen, Luft) abgehandelt wurden, zu 

berücksichtigen. Nutzungen können ggf. unter dem Aspekt spezifischer Funktionen 

einbezogen werden. Eine eindeutige Defini tion ist weder im UVPG noch in der EG - Richt -

linie 30 über die UVP enthalten.  

 

30 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG  bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten.  
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Westlich  angrenzend zur  ñøł ¸øčğĂğáëĊø ɧ éøņŏøĊŏ ñÜņ .ıñøĨñøĨĜĦÜğ płʎ ɧɨ ʦKÜğĄøĨ-

ĊřĄøğʧ (mittelalterlich) und im nördlichen Randbereich der Teilfläche 4 das Boden -

denkmal VIE - 69 ʦFlachsrösten ʧ ʜĂłřĊĨøŕŭøčŏğčëĊʝ. Südwestlich der Teilfläche 4  besteht 

für die Ortslage Lüttelforst und im Bereich der Rösler Siedlung jeweils eine Denkmal -

bereichssatzung.  

58 % des Schwalmtaler  Gemeindegebietes setzen sich aus Landwirtschaftsflächen zu -

sammen , weitere 19 % des Gemeindegebietes umfassen Waldflächen . Im räumlichen 

Zusammenhang mit den Teilflächen bestehen Waldbestände im Randbereich der Teil -

fläche 1, im Umfeld der Teilfläche 3 so wie innerhalb und im Umfeld der Teilfläche 4. Die 

Acker -  und Forstflächen als Produktionsfläche der Land -  bzw. Forstwirtschaft können 

im weiteren Sinne ebenfalls als Sachgut betrachtet werden.  Innerhalb der Teilfläche 1 

und angrenzend besteht zudem eine Ba umschulfläche. Die oben bereits erwähnten WEA 

innerhalb der Teilflächen 1 und 2 sowie in der Umgebung der Teilflächen und Infra -

strukturtrassen ( A 52, L  3, L  371, L372, L  475, K  8 und K  9) stellen ebenfalls Sachgüter 

dar.  

Die Teilfläche 2 und 3 sowie der östliche Bereich der Teilfläche 4 liegen innerhalb des 

Anlagenschutzbereichs der zivilen Flugsicherungsanlage Mönchengladbach DVOR 

(MHV - VOR, Typ VOR). Zur Absicherung der Flugsicherheit s ind Bauhöhenbeschränkun -

gen sowie Einschränkungen bzgl. des Lärmschutzes nicht auszuschließen und im 

weiteren Genehmigungsverfahren zu prüfen.  

Die Teilfläche 1 liegt zwischen 8,8  km und 9,5  km und die Teilfläche 4 zwischen 5,8  km 

und 9,7  km von der Erdbebe nmessstation Herkenbosch (international registriertes 

Kürzel: HRKB) des Niederländischen Erdbebendienstes beim Koninklijk Nederlands 

Meteoro logisch Instituut (KNMI, Niederlande) in Kooperation mit dem Geologischen 

Dienst NRW entfernt. Die Station dient in sbesondere der seismischen Überwachung der 

Nieder rheinischen Bucht. Nach  Stellungnahme des Stationsbetreibers vom 18.03.2020  ist 

die Verlegung der Station bei Betroffenheit durch Erschütterungen konkreter WEA nicht 

ausgeschlossen . 

Innerhalb der Teilfläche  4 befindet sich eine dinglich gesicherte Rohrleitung der RWE 

Power AG, zu der ein 6  m breiter Schutzstreifen einzuhalten ist , deren  Bereiche jederzeit 

frei zugänglich sein m üssen;  eine Überbauung dieser Bereiche ist nicht gestattet.  Im 

südlichen Randberei ch der Teilfläche 4 befindet sich eine Gasleitung der NEW Netz 

GmbH, die ggf. gesichert werden muss bzw.  zu der  ein Sicherheitsabstand einzuhalten 

ist. Die genaue Lage der sich im Bestand der NEW Netz GmbH befindlichen Versorgungs -

leitungen ist über die Pl anauskünfte im Netzbetrieb der NEW Netz GmbH zu erfragen.  

Zudem befinden sich innerhalb der Teilfläche 4 unterirdisch verlegte Kabeltrassen der 

Deutschen Telekom. Hier sind ggf. Abstände (in der Regel 15,0  m) zwischen Erdungs -

anlagen der WEA und den Kabeltrassen zu berücksichtigen, um eine Gefährdung der 

Kabeltrassen bei einer eventuell auftretenden atmosphärischen Entladung vorzubeugen.  

Innerhalb und im Umfeld der Teilflächen 1, 3 und 4 befinden sich nach Auskunft des 

Erftverbandes und der RWE Power AG aktive bzw. inaktive  (abgeworfene) Grundwasser -
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mess stellen, die notwendige Instru men te der Gewässerunterhaltung gemäß §  91 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 31 sind. Es ist deren Zugänglichkeit und Bestand dauerhaft 

zu wahren. Zudem beeinflussen inaktive Grund wassermessstellen, die nicht zurück -

gebaut und verfüllt worden sind, die Tragfähigkeit des Bau grun des. Zu Beginn der 

Bauphase sind aktuelle Pläne der gewässerkundlichen Anlagen zu berücksichtigen.  

Siedlungsstruktur ( Menschen  / Gesundheit  / Bevölkerung ) und  landschaftsbezogene 

Erholung  

Die Bevölkerung der Gemeinde Schwalmtal  verteilt sich auf eine Gebietsfläche von ca. 

48,1 km 2 und weist eine Gesamtbevölkerung von rd. 19.000 Einwohner auf (Stand: 

31.12.2017) 32. 

Die Gemeinde besteht in ihrem heutigen Umfang seit der kommunalen Neugliederung 

im Jahr 197 0. Die zuvor selbständigen Gemeinden Waldniel und Amern  wurden zur 

Gemeinde Schwalmtal  zusammengeschlossen.  

Bereits seit der Stein zeit  wurde das Gemeindegebiet von Schwalmtal  besiedelt. Zeugnisse 

mittelal terlicher Siedlungen bestehen in der Region noch in Form von (Wasser - )Bur gen 

(u.  a. Burg Brüggen ) und Motten . Zahlreiche überlieferte Flachsrösten zeugen vom 

großflächigen Flachsanbau und Leinengewerbe in der Region bis zum 19. Jahrhundert.  

Das die Region prägende Schwalmtal  kann von Rastplätzen  und Wegen erlebt  werden.  

Südwestlich der Teilfläche 1 liegt das Strandbad Heidweiher. Zur Naherholung können  

Wirtschaftswege  und Wanderwege von Spaziergängern und Radfahrer n  genutzt werden.  

Das nördlich e, westliche und südliche Gemeindegebiet von Schwalmtal liegt innerhalb 

des Naturparks Maas - Schwalm - Nette. Neben den Flussniederungen von Maas, Rur, 

Schwalm, Nette und Niers sowie zahlreicher Nebengewässer bestimmen große , zusam -

menhängende Waldgebiete das  Landschaftsbild im Naturpark. Die Teilflächen 1 und 4 

liegen im Randbereich des ca. 438  km 2 umfassenden Naturparks. Auf zahl reichen 

Wander -  bzw. Themenrouten ist hier die abwechslungsreiche und lange Geschichte der 

Landschaft mit ihren Schlössern, Burgen, Herrensitzen, Wasser -  und Windmühlen  

erlebbar.   

Laut fÜĨñņëĊÜĂŏņľğÜĨ płʎ ɧ ʦnčŏŏğøłøņ ¯ëĊšÜğĦŏÜğʧ33 lieg en die Teilfläche 1 außer dem 

südöstlichen Randbereich und die gesa mte Teilfläche 4 im Landschafts schutzgebiet  

(LSG)  ʦSÜľľøğŏøł Søčñøʈ ¯ëĊıĦĦʧʎ 6čø ¯ëĊŕŏŭÜŕņšøčņŕĨĄ ñčøĨŏ ñøł ¯čëĊøłŕĨĄ Šon 

Vielfalt, Eigenart und Schön heit des Landschaftsraumes sowie der Erhaltung von ökolo -

gisch bedeutsamen Klein strukturen.  Für den Änderungs bereich, der sich innerhalb des 

f¯K ʦSÜľľøğŏøł Søčñøʈ ¯ëĊıĦĦʧ éøĂčĨñøŏʈ čņŏ ñčø VĨÜŕņņčëĊŏņŏøğğŕĨĄ øčĨøł .øĂłøčŕĨĄ 

 

31 Wasserhaushaltsgesetz  (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2  des 
Gesetzes vom 04. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254 ).  

32 INFORMATION UND TECHNIK NORDRHEIN - WESTFALEN  (2018): Kommunalprofil Schwalmtal. Stand 
24.04.2019. https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/l05166024.pdf [ 01.10.2019 
02.03.2020 ]  

33 KREIS VIERSEN (1982) : LANDSCHAFTSPLAN  Nr. 1 -  Mittleres Schwalmtal.  
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nach §  67 BNatSchG erforderlich (s.  a. Wi ndener gieerlass 2018, Kap. 8.2.2.5).  Mit 

Stellungnahme des Kreises Viersen vom 09.01.2020 wird die naturschutz rechtliche 

Befreiung nach §  67 Abs.  1 Nr. 1 BNatSchG für die im FNP dargestellten Konzen -

trationszonen in Aussicht gestellt.  Im Vorentwurf zur Fortschreibung des Landschafts -

ľğÜĨņ ʦKłøĨŭšÜğñ ʔ ¯ëĊšÜğĦʧ34 sind Anpassungen der Teilflächen und Erweiterungs -

flächen zu bestehenden Landschafts schutz gebieten vorgesehen. Es sollen u.  a. die 

Abgrenzungen der Landschaftsschutz Ąøéčøŏø ʦdłÜĨøĨéÜëĊĨčøñøłŕĨĄʧʈ ʦ¯ëĊšÜğĦŏÜğʧ 

und ʦSÜľľøğŏøł Søčñøʈ ¯ëĊıĦĦʧ ÜĨĄøľÜņņŏ šøłden.  Die Teilfläche 1 läge dann anteilig 

čĦ f¯K fɦɬ ʦSÜľľøğŏøł Søčñøʧ ŕĨñ ñčø ¸øčğĂğáëĊø ɪ ʜÜŕōøł áŕōøłņŏøł «ÜĨñéøłøčëĊʝ čĦ 

f¯K fɧɪ ʦ¯ëĊšÜğĦŏÜğʧʎ  

Die Schutz ausweisung des zukünftig geplanten f¯K fɦɬ ʦSÜľľøğŏøł Søčñøʧ dient der 

Erhaltung der Waldflächen mit teilweise altholzreichen Beständen als Vernetzungs -

element zwischen der Schwalm niederung und der Nette - Niederung und als Lebensraum 

für zahl reiche Tier -  und Pflanzenarten in der überwiegend intensiv land -  und forst -

wirtschaft lich genutzten Umgebung  sowie der Erhaltung und Entwicklung von Still -

gewässern insbesondere als Laich -  und Brutstätte für Amphibien bzw. Wasservögel . 

Die Schutzausweisung ñøņ ŭŕĜřĨĂŏčĄ ĄøľğÜĨŏøĨ f¯K fɧɪ ʦ¯ëĊšÜğĦŏÜğʧ dient der Erhal -

tung und Entwicklung des weitläufigen, struktur ell äußerst vielfältigen, Landschafts -

raums entlang der Schwalm mit oft feucht bis nass geprägten  Grünland -  und Wald -

bereichen , der Erhaltung und Entwicklung naturnaher und standortgerechter Birken -

Eichenwälder, Buchen - Mischwälder und Bruchwälder , der Erhaltung und  Pflege des für 

Wasservögel und Amphibien wichtigen Hariksee und der Erhaltung des Wertes des Sees 

als Erholungsraum f ür den Menschen. Darüber hinaus dient die Schutzausweisung  der 

Erhaltung und Weiterentwicklung von Abgrabungsbereichen und Flachskuhlen als 

wichtige, vielfältige, Lebensräume für Amphibien und andere wassergebundene Tier -  

und  Pflanzenarten sowie der Erhalt ung der kulturhistorisch und ökologisch bedeut -

samen Grünlandbereiche, die mit der umgebenden, teils lichten, Gehölzbepflanzung  

im Bereich  des Baches das Landschaftsbild maßgeblich prägen.  

Im Regionalplan 35 sind die Teil fläche 1 außer dem südöstlichen Ra ndbereich und die  

gesamte Teilfläche 4  Ħčŏ ñøł IłøčłÜŕĦĂŕĨĜŏčıĨ ʦ¯ëĊŕŏŭ ñøł fÜĨñņëĊÜĂŏ ŕĨñ ğÜĨñņëĊÜĂŏņ-

ıłčøĨŏčøłŏø ?łĊığŕĨĄʧ ʜ.¯f?ʝ ñÜłĄøņŏøğğŏʎ Landschaftsschutzgebiete bzw. BSLE dienen in 

besonderem Maße auch der exten siŠøĨʈ ʦņŏčğğøĨʧʈ landschaftsorientierten Erholungs -

nu tzung; für die anwohnende Bevölke rung sind sie meist auf kurzen Wegen erreichbar 

und werden  vor allem im Rahmen der Wochen end -  und Feierabenderholung, z.  B. zum 

Wandern  /  Spazieren gehen, Joggen oder auch Rad fahren, gen utzt.  

 

34 KREIS VIERSEN ʜɨɦɧɯʝʇ fÜĨñņëĊÜĂŏņľğÜĨ ʦKłøĨŭšÜğñʔ¯ëĊšÜğĦʧʎ ÊıłøĨŏšŕłĂ ŭŕł IłřĊŭøčŏčĄøĨ  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürgerinnen und Bürger gemäß §§ 15 und 16 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW). Stand Juni 2019.  
https://www.kreis - viersen.de/l andschaftsplan [ 01.10.2019 02.03.2020 ].  

35 BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF (2018) : Regionalplan Düsseldorf (RPD) für den Regierungsbezirk Düssel -
dorf (Stand 05.04. 2018). -  Bekanntmachung im Gesetz -  und Verordnungsblatt des LANDES NRW 
Ausgabe 2018 Nr. 9 vom 13.0 4.2018, S. 193 -  202.  
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Raumwirksame akustische Vorbelastungen resultieren insbesondere vom Kfz - Verkehr 

der (Haupt - )Verkehrsstraßen (A  52, L 3, L  371, L372, L  475, K  8 und K 9).  

ɤʊɤ ÈĊĽĘÿÙĘŊĭĽõĤ ŐĤî -ĽÞŐĢõ ŁĭŝĊõ .õŝõĽŊŐĤāŁĢÙňŁŊÞæõ 

Wirkfaktoren  

Gemäß Anlage 1 zu §  2 Abs. 4  BauGB stellt die Bes chreibung und Bewertung der vor aus-

sichtlichen Umweltauswirkungen (Auswirkungsprognose) ein zentrales Element der 

Umweltprüfung dar. Sie umfasst die umweltrelevanten Auswirkungen auf die einschlä -

gigen Aspekte des derzeitigen Umweltzust andes. Un ter Berücksichtigung der Wertig keit  /  

Empfindlichkeit des betroffenen Umweltbelangs bzw. Schutzgutes und ggf. der Vorbe -

lastung wird die jeweilige Wirkung hinsichtlich ihrer Intensität, zeitlichen Dauer und 

räumlichen Reichweite -  soweit möglich -  beschrieben.  

Die konkrete Art und Anzahl der WEA für die jeweiligen Konzentrationszonen sind noch 

nicht bekannt. Die Gesamtfläche der Konzentrationszonen beträgt rd. 329,0  ha. 

Im Rahmen der Wirkungsprognose werden drei Phasen unterschieden, in denen Primä r -

wirkungen (Wirkfaktoren) und Folgewirkungen auftreten.  

Baubedingte Auswirkungen ergeben sich temporär in der Phase der Baustelleneinrich -

tung (Anlage von Baustellenzufahrten, Lager -  und Arbeitsflächen) sowie während der 

Anlieferungs -  und Errichtungsphase durch den Einsatz von Schwertransportern, Bau -

fahrzeugen und - maschinen. Zeitlich in der Bauphase stattfindende, aber dauerhaft, d.  h. 

länger als fünf Jahre wirksam bleibende Veränderungen (z.  B. Versiegelungen durch 

Fundamente) , werden de n anlagebedingten Faktoren zugeordnet.  

Als baubedingte Wirkfaktoren sind zu nennen:  

ʟ Befestigung von Flächen für Montagearbeiten (Hilfskranfläche) in Schotterbauweise 

(Wiederherstellung der temporär beanspruchten Ackerfläche nach Abschluss der 

Bauarbeiten);  

ʟ Bodenverdichtung durch temporäre Nutzung unbefestigter Ackerflächen für  die 

Lagerung von WEA - Bauteilen,  

ʟ stoffliche Emissionen (Abgasemissionen, Staub) infolge des Baubetriebs  (vernach -

lässigbar) , 

ʟ nichtstoffl iche Emissionen (Schall, Licht),  

ʟ Scheuchwirkunge n (für bestimmte Tierarten) durch Bewegungen infolge des Bau -

betriebes,  

ʟ Baufahrzeuge und - maschinen, Transportf ahrzeuge, Materiallager und Bau zäune als 

landschaftsfremde Elemente.  

Anlagebedingte Wirkfaktoren führen zu dauerhaften Wirkungen durch Flächenumwand -

lungen bzw. (Teil - )Versiegelungen, Strukturstörungen und Veränderungen der Standort -

bedingungen. Betroffen sind vor allem die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden und Land -

schaft.  
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Die Anlagen werden in der Regel 20 bis 25 Jahre betrieben und da nn zurückgebaut.  Im 

Rahmen des Repowerings ist es ʟ an geeigneten Standorten -  möglich , bestehende,  

ältere WEA durch eine in der Regel geringere Anzahl neuer, größerer und leis tungs -

stärkere r  Anlagen zu ersetzen.  

Die Betonfundamente zur Verankerung der Tür me führen zu einer dauerhaften Boden -

versie gelung. Dabei ist es unerheblich, ob das Fundament wieder weitgehend mit Boden 

abgedeckt wird; entscheidend bl eibt, dass der Boden im Bereich des Baukörpers seines 

natürlichen Wirkungsgeflechtes in den Wasser -  und  Stoffkr eisläufen des Natur haushaltes 

entledigt wird.  

Folgende anlagebedingte Wirkfaktoren sind zu berücksichtigen : 

ʟ Sofern notwendig: Ausbau von Wegen ( l ichte Durchfahrtsbreite: ca. 5,5  m, Ausbau 

der Kurvenradien, ggf. Neubau von Wegen, Befestigung mit Schotter oder Kies);  

ʟ Herstellung eines Massenausgleichs bei stärkerer Geländeneigung zur Schaffung 

eines Planums für Fundament und Kranstellfläche;  

ʟ Herstellung der Fundamente (Fläche pro WEA ca. 350 bis 500  m ²);  

ʟ Herstellung der Kranstellflä che (Fläche pro WEA ca. 1.500  m ², zzgl. ca. 1000  m ² 

Kranauslegerfl äche);  

ʟ WEA als visuelle Kulisse (Stahlrohrturm, Gondel , Rotoren), ggf. mit optisch be drän -

gender Wirkung, Hinderniskennzeichnung (Markierungsstreifen auf den Rotor -

blättern);  

ʟ Befeuerung  (>  100  m Gesamthöhe: Positionsleuchte auf Mastspitze als Nachtkenn -

zeichnung, ab 150  m Gesamthöhe zusätzlich Turmbefeuerung);  

ʟ Netzanbindung: Bau von Kabeltrassen . 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren resultieren primär aus dem Betrieb der WEA sowie 

untergeordnet aus den Wartungs -  und ggf. Reparaturarbeiten, einschließlich des damit 

verbundenen Verkehrsbetrieb:  

ʟ Schallemissionen;  

ʟ Schattenwurf des Rotors (abhängig vom Grad der Bewölkung);  

ʟ Bewegung der Rotorblätter;  

ʟ Störeffekte infolge von Wartungs -  und ggf. Reparaturarbeiten  (stoffliche Emissionen  

-  vernachlässigbar ) . 

Wirkräume  

Der Wirkraum umfasst den Bereich, in dem vorhabenbedingte Beeinträchtigungen 

maximal wirksam werden können. Die Abgrenzung von Wirkräumen orientiert sich 

einerseits an der möglichen Reichweite von vorhabenbedingte n Störwirkungen und 

andererseits an der Störempfindlichkeit von Lebensräumen und der Landschaft.  

Für die bebaute Umwelt werden die Anhaltswerte für optisch bedrängende Wirkungen 

und die im Rahmen des Plankonzeptes h erangezogenen Abstände zu Wohnnutzungen 

berücksichtigt. Bezüglich der Fauna wird auf den Untersuchungsraum des Artenschutz -
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gutachtens zurückgegriffen. Für die Einschätzung sonstiger bau -  oder betriebsbedingter 

Effekte auf den biotischen Naturhaushalt wird als potenzieller Wirkraum für geschützte 

oder schutzwürdige Flächen ein 300  m - Puffer um die Zonen herangezogen.  

Zu einigen Denkmälern  bestehen zumindest teilweise direkte Sichtbeziehungen. Zu 

einigen Denkmälern sind  -  topografisch bedingt (Höhenlage, nicht überschaubare, direkt 

angrenzender Wald bereich) Sichtbeziehungen zu den potenziellen Konzentrationszonen 

nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Zur Abschätzung von Auswirkungen auf 

sonstige Sichtbeziehungen wird ein Radius von etwa 1.500 m (ab geplanter Grenze Kon -

zentrationszone) herangezogen.  

Bewertungsmaßstäbe  und nicht betroffene Prüfkriterien  

Für jede Konzentrationszone erfolgt mit Hilfe von ʦGebietsbriefen ʧ eine Gegenüber -

stellung der umweltrelevan ten Merkma le des Gebietes und d er  voraussichtlichen nega -

tiven Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung. Bei der fachlichen Bewertung 

der Umweltauswirkungen wird eingeschätzt, ob bei Umsetzung der FNP - Darstellung 

erheblich negative Auswirkungen auf die Umweltbelange zu erwarten sind und in der 

planerischen Abwägung bereits auf Ebene der Bauleitplanung mit besonderem Gewicht 

behandelt werden müssen. Dabei werden die fachgesetzlichen und - planerischen Ziele 

des Umweltschutzes (vgl. Tab. 1 und 2) und weiter e Bewertungsmaßstäbe (räumliches 

Ausmaß, Schwere, Dauer, Häufigkeit und Reversibilität einer Beeinträchtigung) 

zugrunde gelegt. Berücksichtigt werden auch die in Abschnitt 11.2 des Umweltbe richt s 

auf geführten Vermeidungs - , Verringerungs -  und Ausgleichsma ßnahmen. Fehlen hin -

reichend konkrete Maßstäbe, werden die Auswirkungen mit Hilfe von gutachterlichen 

Erfahrungsgrundsätzen und Analogieschlüssen verbal - argumentativ beurteilt.  Relevante 

Vorbelastungen sind ebenso wie Summationseffekte und Wechselwirkungen  einzube -

ziehen.  Der Untersuchungsrahmen umfasst das gesamte Gemeindegebiet sowie die an -

grenzenden Kommunen , insofern sie durch Umweltauswirkungen betroffen sein können.  

Die Wirkungen auf die Schutzgüter bzw. Umweltbelange werden einer dreistufigen 

Bewert ungsskala zugeordnet:  

(o)  keine oder sehr geringe nachteilige (vernachlässigbare) Umweltauswirkung oder 

Auswirkung ist im Zuge der Standortwahl innerhalb der Zonen vermeidbar  

(- )  geringe bis mäßig nachteilige Umweltauswirkung  

(=)  stärkere nachteilige Umwe ltauswirkung, aber voraussichtlich keine Überschreitung 

formeller Schwellenwerten (z. B. Immissionsrichtwerte);  bei Überschreitung ande rer 

rechtlich normierter Grenzen (z. B. Verbot der Errichtung  baulicher Anlagen in LSG) 

im Rahmen der Abwägung überwindba r; nicht der planerischen Abwägung unter -

liegen nach den Vorschriften des BauGB zulässige Vorhaben, falls sie zur Erfüllung 

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände führen.  

Folgende umweltrelevanten Merkmale (Prüfkriterien) werden nicht näher betrachtet, da 

sie außerhalb der Wirkräume liegen oder nicht betroffen sind:  
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ʟ Wildnisgebiet: Die Flächen de s Gebietes ʦHelpersteiner Bachtal - Rothenbach ʧ ʜWG-

HS- 0001) sind  min destens  6,8  km und die der ʦdłčëĜøĨéøëĜøł ¯øøĨ ɧʧ ĦčĨdestens  

10,5 km Luftlinie von den Änderungsbereichen entfernt. Aufgrund des großen 

Abstandes sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten.  

ʟ Militärflugplatz Brüggen (bei Elmpt  in Niederkrüchten) : Eine Nutzung als Flugplatz 

besteht nicht mehr,  der Lärmschutzbereich wurde aufgehoben.  

ʟ Übersch wemmungsgebiete  bzw. Hochwasserrisikogebiete : Keine der geplanten 

Zonen befindet sich derzeit in einem nach §  78 WHG in Verbindung mit §  112 LWG 

ordnungsbehördlich festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungs -

gebiet , für das besondere Schutzvorschriften gelten , und auch nicht  in einem Hoch -

wasserrisikogebiet . 

ʟ Lufthygiene: WEA dienen dem Klimaschutz und tragen wesentlich zur Reduktion des  

CO2- Ausstoßes bei . Die während der Bauphase und durch Wartungsarbeiten entste -

hen den Luftschadstoffemissionen sind hinsichtlich ihrer Menge und Konzentration 

vernachlässigbar.  

ʟ Biologische Vielfalt: Sie umfasst gemäß §  7 Abs.  1 Nr.  1 BNatSchG ʦ(...) die Vielfalt der 

Tier -  und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an 

Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen. ʧ Nach KOCH et al. 36 Existiert weder 

eine einheitliche Untersetzung des Begriffes für Planungsfragen , noch liegen umfas -

sende Ansätze zur planungspraktischen Operationalisierung de r biologischen Vielfalt 

vor. Sofern keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst werden, ist bei 

der Errichtung von WEA i. d. R nicht von einer Verringerung der biologischen Vielfalt 

auszugehen.  

 

36 KOCH, M.,  RECK, H.  &  F. SCHOLLES (2011): Thesenpapier Biologische Vielfalt in Umwelt prüfungen. -  UVP-
Report 25 (2+3). 112 - 121, Hamm.  
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¸Üéʎ ɩ ¾ĦšøğŏĦøłĜĦÜğø ŕĨñ !ŕņščłĜŕĨĄøĨ ¸øčğŷáëĊø ɧ 

Teilfläche 1 ( 28,4  ha)  

 
Darstellung im wirksamen FNP:  

ʟ Fläche für die Landwirtschaft  

ʟ Fläche für Wald  

ʟ Landschaftsschutzgebiet (nachrichtliche Übernahme)  

ʟ Wasserschutzgebiet -  Zone III  A1 (nachrichtliche Übernahme)  

ʟ Wasserschutzgebiet -  Zone III  A2 (nachrichtliche Übernahme)  

ʟ Wasserschutzgebiet -  Zone III  B (nachrichtliche Übernahme)  

Vorherrschende Realnutzungen:  

ʟ landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker)  
ʟ Baumschulfläche  
ʟ Wald  

Kurzcharakterisierung  

Die Teilfläche ( 51- 56  m ü. NN) liegt im Norden  des Gemeindegebietes westl ich  von Heidend 
und Dilkrath sowie westlich der Landesstraße  3 und nördlich der Kreisstraßen 7 und 20  an 
der Gemeindegebietsgrenze zur Sta dt Nettetal . 

Innerhalb  der Teilfläche bestehen überwiegend landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker) , 
zudem eine Baumschulfläche  und im nordöstlichen Randbereich Wald im Zusammenhang 
mit Waldflächen nördlich angrenzend.  Weitere Waldflächen grenzen westlich an . 

 

  

1 
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¸Üéʎ ɩ ¾ĦšøğŏĦøłĜĦÜğø ŕĨñ !ŕņščłĜŕĨĄøĨ ¸øčğŷáëĊø ɧ ʜIıłŏņʎʝ 

Belang, 
Schutzgut  Ist - Zustand der Umwelt  Auswirkungen und Bewertung  

Tiere, 
Pflanzen 
und 
biologische 
Vielfalt  

Natura 2000 - Gebiet : 

FFH- Gebiet DE - 4703 - ɩɦɧ ʦ¸ÜĨŏøğéłŕëĊ 
mit Elmpter Bachtal und Teilen der 
¯ëĊšÜğĦÜŕøʧʓ ¯ëĊŕŏŭŭšøëĜ: u. a. 
Erhaltung und Entwicklung der Fließ -  
und Stillgewässer, Erhaltung und 
naturnahe Entwicklung der Feucht - , 
Eichen misch -  und Buchenwälder, Schutz 
vor nach teiligen Veränderungen der 
charakteristischen hydrologischen und 
hydrochemischen Ver hältnisse d es 
Grund -  und Oberflächenwassers , 
Bewahrung und Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes der 
natürli chen Lebensräume und 
wildlebenden Tier -  und Pflanzenarten 
von gemeinschaftlichem Interesse ; 
bedeutsame Vogel - Vorkommen:  u.  a. 
Kiebitz, Wespen bussard, Schwarzspecht, 
Wiesenpieper; Minimalabstand 1.130  m;  

Vogelschutzgebiet DE - 4603 - 401 
ʦ¯ëĊšÜğĦ- Nette - Platte mit Grenzwald 
ŕĨñ nøčĨšøĄʧ Ħčŏ ¯ëĊŕŏŭŭšøëĜ 
Erhaltung und Entwicklung einer 
großräumigen, möglichst störungs -   
und zerschneidungsarmen, extensiv 
genutzten sowie naturnahen, 
nährstoffarmen, von Seen, altholz - , 
totholz -  und strukturreichen Wäl dern, 
Fließgewässern und Heiden geprägten , 
vielfältig en La ndschaft mit 
land schaftstypi schem Wasserhaushalt 
als Brut -  und Nah rungsgebiet sowie als 
Rast -  und Überwinte rungsgebiet zur 
Erhaltung und Entwicklung der Bestände 
von  Blässgans und Saatgans (jeweils 
Wintergast), Rohrdommel 
(Überwinterer), Baumfalke, Kieb itz, 
Schwarzmilan, Wespenbussard, 
Ziegenmelker (jeweils Brut  / 
Fortpflanzung) u.  a.; Minimalabstand 
1.130 m  

aufgrund der großen Ent fernung 
keine nachteilige n Auswirkungen 
(o)  
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¸Üéʎ ɩ ¾ĦšøğŏĦøłĜĦÜğø ŕĨñ !ŕņščłĜŕĨĄøĨ ¸øčğŷáëĊø ɧ ʜIıłŏņʎʝ 

Belang, 
Schutzgut  Ist - Zustand der Umwelt  Auswirkungen und Bewertung  

Tiere, 
Pflanzen 
und 
biologische 
Vielfalt  
(Forts.)  

Naturschutzgebiet : 

Naturschutzgebiet 1.1 - ɨ ʦ§ĂøłñøšøčĊøłʧʓ 
Schutzzweck: Erhaltung der in der 
Haupt terrasse eingelassenen Talaue , 
Erhaltung des reizvollen Landschafts -
bildes , Erhaltung fau nistisch wertvoller 
Lebensr äume  sowie Wie derherstellung 
und Entwicklung hochwertiger Lebens -
räume und Lebensgemeinschaften zur 
nachhaltigen Sicherung oder 
Verbesserung der Leistungsf ähigkeit des 
Naturhaushaltes und des hohen 
Erlebniswertes f ür die natur bezogene 
Erholung des Menschen , nachhal tige  
Sicherung von Flachsgruben und histori -
schen Waldgrenzen ; mit hoher 
Bedeutung bez üglich der Erholung und 
Naturerfahrung f ür die Bewohner der 
nahen Verdic htungsge biete ; 
Minimalabstand 590  m  

aufgrund der ausreichenden 
Entfernung keine nach teilige n 
Auswirkungen (o)  

Biotopverbund:  

Biotopverbundraum VB - D- 4703 - 009 
ʦËÜğñĜıĦľğøŦ SÜľľøğŏøłøł Søčñøʧ 
(herausragende Bedeutung) ; tangiert 
nord östlichen Rand bereich der Zone 
sowie nordwestlich und westlich 
angrenzend; primäre s Ziel : Erhal tung 
des Waldkomplex es als Vernetzungs ele-
ment zwischen der Schwalm -  und der 
Nette - Niederung  

nachteilige Auswirkungen 
weitgehend vermeidbar, sofern 
der Biotopverbund raum für  
Standorte der WEA ausge spart und 
nur für den Überstand des Rotors 
genutzt wird ( - )  

geschützter Landschaftsbestandteil : 

LB 1.4- ɩ ʦKÜğĄøĨéøłĄʧʓ ¯ëĊŕŏŭŭšøëĜʇ 
Erhaltung belebender und gliedernder 
Land schaftsbestandteile; 
Minimalabstand 15  m  keine Auswirkungen  (o)  

Naturdenkmal : 

Naturdenkmal 1.3 - ɫ ʦɧ ?čëĊø ʜQuercus 
roburʝʧʓ nčĨčĦÜğÜéņŏÜĨñ ɪɫɦ m  keine Auswirkungen  (o)  

gesetzlich geschützte  Allee : 

nördlich der Teilfläche mit 
Minimalabstand 750  m: Stiel - Eichenallee 
westlich von Bois heim (L  373)  

südlich der Teilfläche mit 
Minimalabstand 880  m: Lindenallee an 
der Schellerstraße (K  7)  keine Auswirkungen  (o)  

Naturwaldzelle : 

keine Naturwaldzelle  innerhalb der 
Teilfläche bzw. in unmittelbarer 
Umgebung vorhanden; Minimalabstand 
Naturwaldzelle Schwalmtal (NWZ - 048):  
7.750  m zur Teilfläche  keine Betroffenheit (o)  
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Belang, 
Schutzgut  Ist - Zustand der Umwelt  Auswirkungen und Bewertung  

Tiere, 
Pflanzen 
und 
biologische 
Vielfalt  
(Forts.)  

Schutzwürdige  Biotope:  

im Umfeld  BK- 4703 - ɦɦɭ ʦÊøłéŕņëĊŏø 
Brach fläche am Waldrand bei Happelter 
Søčñøʧ; Minimalabstand: 20 0 m  keine Auswirkungen  (o)  

Biotoptypen  (Biotopwert):  

Ackerflächen  (gering)  
Baumschule (mittel)  
Mischwald (hoch)  

ausgleichbare bau -  und an -
lage bedingte Beeinträchti gungen, 
sofern  hochwertige Randbereiche 
insbes.  der Wald  und bis zur 
Entnahme der Bäume die Baum -
schul fläche  als Mas tstand orte 
ausgespart und nur für den 
Über stand des Rotors genutzt 
werden ( - )  

Fauna, planungsrelevante Arten  

Fledermäuse 
Teilfläche und Umfeld: Wald -
/Waldrandbereiche als Jagdhabitate ; 
Vorkommen von WEA - empfind lichen 
Arten Großer und Kleiner Abendsegler 37, 
Breitflügel - , Rauhaut - , Zwergfledermaus, 
(Brau nes Langohr , Wimper fledermaus) 38 
nachgewiesen und Hinweise zu Quartieren 
der Zwergfledermaus mit nur wenigen 
Tieren im Umfeld der Teilf läche 39 

betriebsbedingtes Tötungs risiko für 
schlaggefährdete Arten; ggf. durch 
temporäre Abschaltung der WEA zu 
vermeiden  (Abschaltszena rien / 
Gondelmonitoring von März bis 
November)  (o)  

 

  

 

37 Großer Abendsegler: es liegen Hinweise zum Vorkommen (ggf. Zuggeschehen) in den Monaten März 
und November vor, so dass ein ggf. notwendiges Gondelmonitoring bzw. die daraus resultierenden 
Abschaltszenarien im Zeitraum März bis November durchzuführen bzw. anzuwenden sind.  

38 Braunes Langohr und Wimperfledermaus gemäß Leitfaden (MULNV  / LANUV 2017) n icht als WEA -
empfindlich eingestuft, es liegen jedoch Nachweise von Kollisionsopfern gemäß DÜRR (2017)  vor.  
MULNV  /  LANUV  -  M INISTERIUM FÜR UMWELT , LANDWIRTSCHAFT , NATUR-  UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES 
LANDES NORDRHEIN - WESTFALEN , LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND  VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES 
NORDRHEIN - WESTFALEN  (2017): Leitfaden -  ʦUmsetzung des Arten -  und Habitatschutzes bei der Planung 
und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein - Westfalen ʧ. Fassung vom  10.11.2017,  
1. Änderung.  
DÜRR, T. (2017): Fledermausverluste an Windenergieanlagen in Deutschland und Europa. -  Daten der 
zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesumweltamt Brandenburg, Stand 05. 
Dezember 2017.  

39 DENZ , O. (2018): Untersuchungen zum Vorkommen von Fled ermäusen 2017 in Dilkrath -  
Artenschutzrechtliche Überprüfung. -  Stand: April 2018.  
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Belang, 
Schutzgut  Ist - Zustand der Umwelt  Auswirkungen und Bewertung  

Tiere, 
Pflanzen 
und 
biologische 
Vielfalt  
(Forts.)  

WEA- empfindliche Vogelarten  
Umfeld der Teilfläche:  Brutnachweis 
Baum falke  im Abstand von  ca. 1.500  m 
südwestlich der Teilfläche 40 , 
Brutnachweis Wespenbussard im 
Abstand von  ca. 980  m nordöstlich der 
Teilfläche 41, Einzelb eobachtungen von 
Schwarzstörchen im weiteren Umfeld der 
Teilfläche (Nahrungsgast  / Durchzügler  / 
Übersommerung) , Einzelnachweise von 
Schwarzmilan, Uhu und weiteren WEA -
empfindlichen Vogelarten im (weiteren) 
Umfeld der Teilfläche 42 , potenziell 
erhöhtes Meideverhalten  bei 
Brutvorkommen von Kiebitz im artspezi -
fischen Wirkraum  

ggf. erhöhtes anlagen beding tes 
Meideverhalten  (Kiebitz ); ggf. 
Maßnahmen zur Vermei dung eines 
Verbotstatbestan des nach §  44 Abs. 
1 BNatSchG erforderlich (=)  

Boden  / 
Fläche  

Schutzwürdige Bodeneinheiten:  

in der Teilfläche:   
weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert  

aufgrund des relativ geringen 
Ausma ßes der Versiegelung und 
der Re versibilität baube dingter 
Beeinträchtigungen keine 
erheblich nachteiligen 
Auswirkungen ( - )  

Altlasten : 

kei ne Altlasten und keine 
Altablagerungen gemäß Altlastenkataster 
in der Teilfläche vorhanden  keine Betroffenheit (o)  

 

 

40  Gemäß Leitfaden (MULNV  / LANUV 2017) beträgt der Radius mit erhöhtem Kollisionsrisiko 500  m und 
bei intensiv genutzten Nahrungshabitaten bzw. regelmäßig genutzte Flugkorr idore der erweiterte 
Radius 3.000  m, was beides hier nicht vorliegt (s.  a. DENZ  2018a und b).  
MULNV  /  LANUV  -  M INISTERIUM FÜR UMWELT , LANDWIRTSCHAFT , NATUR-  UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES 
LANDES NORDRHEIN - WESTFALEN , LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES 
NORDRHEIN - WESTFALEN  (2017): Leitfaden -  ʦUmsetzung des Arten -  und Habitatschutzes bei der Planung 
und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein - Westfalen ʧ. Fassung vom 10.11.2017, 1. 
Änderung.  
DENZ , O. (2018a): Artenschutzprüfung Stuf e I (ASP I) für zwei Windvorrangzonen auf dem Gebiet der 
Gemeinde Schwalmtal im Kreis Viersen. Stand Juli 2018.  
DENZ , O. (2018b): Untersuchungen zum Vorkommen von Brut -  und Rast vögeln 2017 in Dilkrath -  
Artenschutzrechtliche Überprüfung. -  Stand: April 20 18. 

41 Gemäß Leitfaden (MULNV  / LANUV 2017) beträgt der Radius mit erhöhtem Kollisionsrisiko 1.000  m und 
der Brutstandort liegt somit am äußeren Rand dieses Radius. Da sich ein erhöhtes Kollisionsrisiko nur 
für die nahe Umgebung des Horstes (Balz -  / Transfe rflüge, Flugübungen der Jungvögel) ergibt, besteht 
kein erhöhtes Gefährdungspotenzial (s.  a. DENZ  2018a und b).  
MULNV  /  LANUV  -  M INISTERIUM FÜR UMWELT , LANDWIRTSCHAFT , NATUR-  UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES 
LANDES NORDRHEIN - WESTFALEN , LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES 
NORDRHEIN - WESTFALEN  (2017): Leitfaden -  Umsetzung des Arten -  und Habitatschutzes bei der Planung 
und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein - Westfalen. Fassung 10.11.2017, 1. Änderung.  
DENZ , O. (2018a): Arten schutzprüfung Stufe I (ASP I) für zwei Windvorrangzonen auf dem Gebiet der 
Gemeinde Schwalmtal im Kreis Viersen. Stand : Juli 2018.  
DENZ , O. (2018b): Untersuchungen zum Vorkommen von Brut -  und Rast vögeln 2017 in Dilkrath -  
Artenschutzrechtliche Überprüfung . -  Stand: April 2018.  

42  ÖKOPLAN  (2019 2020 ): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stufe 1) zur 3. Änderung des 
Flächennutzungs ľğÜĨņ ʦdıĨŭøĨŏłÜŏčıĨņŭıĨøĨ Ăřł ñčø ËčĨñøĨøłĄčøĨŕŏŭŕĨĄʧ čĨ ñøł KøĦøčĨñø 
Schwalmtal. Stand Oktober 2019 März 2020 . 
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Belang, 
Schutzgut  Ist - Zustand der Umwelt  Auswirkungen und Bewertung  

Wasser  Grundwasser:  

kei ne oberflächennahen 
Grundwasser vor kommen; 
Wasserschutzgebiet Amern nord östlicher 
Randbereich : Zone III A1 und östlicher 
Teilbereich : Zone III A2 ; 
Wasserschutzgebiet Lüttelbracht 
westlicher Randbereich : Zone III  B 

sehr gerin ge Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate 
durch Verdunstungsverluste auf 
(teil)versiegel ten Flächen; 
Vermeidung negativer Aus -
wirkungen unter Berücksich tigung 
der Verbote und ge nehmigungs -
pflichtigen Hand lungen bzw. 
Maßnahmen  und Sicherheits -
abstand von 200  m zwischen 
Rotorblattspitzen der WEA und 
Zone I (Brunnenstandorte)   ( - )  

Oberflächengewässer:  

keine Oberflächengewässer innerhalb der 
Teilfläche bzw. in unmittelbarer 
Umgebung vorhanden; Minimalabstand 
Sonnenbach 390 m , Heidweiher Bach 
520  m  und Havers loher Bach 580 m , 
Pferdeweiher 730  m  keine Betroffenheit (o)  

Klima  Klimatope, klimaökologische Funktion:  

Freilandklimatope (Teil des 
bioklimatischen Ausgleichsraumes 
Freiland) und Waldrandklimatop  

Veränderung des Mikroklimas 
durch Versiegelung; Beein flussung 
des Luftraums durch 
Rotorbewegung; kleinflächige 
Auswirkungen ohne signifi kante 
Minderung der bio kli matischen 
Ausgleichs funktion ( - )  

Landschaft  Landschaftsbild:  

Landschaftsbildqualität überwiegend 
gering,  im nördlichen und westlichen 
Randbereich sehr ho ch; Vorbelastung 
durch Hochspan nungsfreileitung 
nördlich, Landesstraße  3 östlich , 
Kreisstraßen 7 und 20 südlich; durch 
Gehölzbestände im Norden und Westen 
ein geschränkte Sichtbeziehungen zu 
Siedlungs bereichen in Nettetal und 
Brüggen  

Beeinträchtigung des Land -
schafts bildes,  aufgrund te ils 
fehlender sicht verscha tten der 
Elemente WEA z.  T. im Umfeld 
sicht bar, au fgrund der Vor -
belastung verringer te 
Eingriffsinten sität ( - )  

Land -
schaftsplan  

Festsetzungen:  

Landschaftsschutzgebiet 1.2 - 1 
ʦSÜľľøğŏøł Søčñøʈ ¯ëĊıĦĦʧ mit 
Entwicklungsziel Erhaltung ; in der 
Umgebung geschützter Landschafts -
bestandteil 1.4 - ɩ ʦKÜğĄøĨéøłĄʧ 
Minimalabstand 15 m  

für Bereich des LSG Inaus sicht -
stellung einer Befreiung nach §  67 
BNatSchG gemäß Stellungnahme 
Kreis Viersen vom 09.01.2020 ; 
Beeinträchtigung des Land -
schafts bildes, aufgrund der Rand -
lage im Landschaft sschutzgebiet 
und Erhalt der prägenden Land -
schafts elemente keine wesentliche 
Beeinträch tigung des Schutz -
zweckes (=)  
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Belang, 
Schutzgut  Ist - Zustand der Umwelt  Auswirkungen und Bewertung  

Vorentwurf  
Land -
schaftsplan  

geplante Festsetzungen:  

Landschaftsschutzgebiet L06  ʦSÜľľøğŏøł 
Heideʧ Ħčŏ ?ĨŏščëĜğŕĨĄņŭčøğ Erhaltung 
und Anreicherung einer gewachsenen 
Kulturlandschaft ; Maßnahmenraum 
n«ɧɩ ʦSÜľľøğŏøł Søčñøʧ Ħčŏ ıłŏņĄø-
bundener Maßnahme M01: Pflege von 
Sandmagerrasen, Heiden  oder 
Heidemooren  

für Bereich des LSG Inaus sicht -
stellung einer Befreiung nach §  67 
BNatSchG  erforderlich  gemäß 
Stellungnahme Kreis Viersen vom 
09.01.2020 ; Beeinträchtigung des 
Land schafts bildes, aufgrund der 
Rand lage im Landschaft s-
schutzgebiet und Erhalt der 
prägenden Land schafts elemente 
keine wesentliche Beeinträch -
tigung des Schutz zweckes (=)  

Menschen, 
Gesund -
heit, 
Bevölke -
rung  

Siedlungsflächen:  

Außenbereich im 500 - 800  m Abstand zur 
Grenze der Teilfläche : Wohngebäude 
süd westlich des Gerichtsberges, in 
Heidend, Dilkrath sowie Happelter 
(Nettetal) und Haverslohe (Brüggen)  

potenzielle Beeinträchtigung des 
Wohlbefinde ns durch 
Schallimmis sionen und 
Schattenwurf; Nicht - Über -
schrei tung von Immissions richt -  
oder Orientierungs werten ist 
nachzuweisen ( - )  

Minimalabstände:  
Wohnbaufläche in Winkel: 1. 240  m,  
Gemischte Bauflächen  in Heidend und 
Dilkrath: 550 m  

aufgrund große r  Abstände 
vor aussichtlich maximal mäßige 
Beeinträchtigungen; Nicht -
Überschrei tung von 
Immis sionsricht -  oder Orien -
tierungs werten ist nachzu weisen 
( - )  

Bereiche für den Schutz der Landschaft 
und landschaftsorientierte Erholung 
(BSLE):  

tangiert die Teilfläche  

Beeinträchtigung des Schutz -
zweckes (u.  a. Sicherung  / Wieder -
herstellung  / Entwick lung des 
Landschaftsbildes und der land -
schaftsgebunde nen Erholung),  
bei Erhalt der prägenden Land -
schafts elemente  verringerte 
Eingriffs intensität ( - )  

Naturpark : 

Lage innerhalb ñøņ pÜŏŕłľÜłĜ ʦnÜÜņ-
Schwalm - pøŏŏøʧ 

Beeinträchtigung des Land -
schafts bildes und der land schafts -
gebun denen Erholung, bei Erhalt 
der prägenden Landschafts -
elemente  verrin gerte Eingriffs -
inten sität , Vermeidung nach teili -
ger Auswir kun gen, ggf. visuelle 
und akustische Be einträchtigung 
der Erholungsnutzung  ( - )  

Kultur -  
und 
sonstige 
Sachgüter  

Erholung, Freizeitinfrastruktur:  

Rundwanderweg Seen - Weg / Maas -
Nieder rheinpfad  quert die Teilfläche  

Minimalabstände:  Radwanderweg 
Mühlentour: 8 40 m ; Schwalmtalweg 1: 
1.210; Strandbad Heidweiher: 1. 06 0 m ; 
Mühlenturm in Amern: 1. 64 0 m ; 
Mü hlrather  Mühle: 2.950 m ; Hariksee 
mit Campingplätzen und 
Inselschlösschen: 2.950 m  

Vermeidung nachteiliger 
Auswirkun gen, ggf. visuelle und 
akustische Be einträch tigung der 
Erholungsnutzung ( - )  
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Belang,  
Schutzgut  Ist - Zustand der Umwelt  Auswirkungen und Bewertung  

Kultur -  
und 
sonstige 
Sachgüter  
(Forts.)  

Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche:  

Minimalabstände:  
ğÜĨñøņéøñøŕŏņÜĦøł df. ɧɭʎɦɨ ʦ.łÜëĊŏøł 
ËÜğñʈ ?ğĦľŏøł ËÜğñ ŕĨñ nøčĨšøĄʧʇ 
700  m;  
regional bedeutsamer KLB RPD 081 
ʦpčøñørung der Boisheimer und Dülkener 
pøŏŏøʧʇ ɧʎɯ20 m , regional bedeutsamer 
df. «§6 ɦɭɧ ʦTal der Schwalm zwischen 
Rickelrath und Brüggen ʧʇ ɨʎɩ20 m  

bau - , anlage -  und betriebs -
bedingte Beeinträchtigung von 
Sichtbeziehungen aus Richtung 
der KLB, aufgrund der 
Vorbelastung durch 
Hochspannungsfreileitung sowie  
sicht verschattende Elemente 
(Gehölz -  / Waldbe stände) , 
verringerte Eingriffs inten sität ( - )  

Baudenkmäler:  

Ehem. Schule Dilkrath (Nr. 9), Kath. 
Pfarr kirche St. Gertrud is  (Nr. 11), 
Wegekreuz (Nr. 12), Pfarrhaus (Nr. 13), 
Wohnhaus (Nr. 114), Gast  / Wohnhaus 
(Nr. 14), St. Johannis Kapelle (Nr. 2 2) in 
Dilkrath: Minimalabstand 63 0 m  

Landwirtschaftliches Anwesen (Nr. 26): 
Minimalabstand 1.390  m  

aufgrund des Sehwinkels und 
sicht behin dern der Strukturen 
(v.  a. Siedlungsbereiche und 
vereinzelt Gehölz strukturen) nur 
partielle Sichtbarkeit der WEA ( - )  

Sichtachsen höhenexponierter Objekte:  

Abstand zur Teilfläche : 670 m - 2.020 m:  
Kath. Pfarrkirche St. Gertrud is  in 
Dilkrath, Mühlenturm, Kath. Pfarr kirche 
St. Georg, Kath. Pfarrkirche St. Anton in 
Amern  

Abstand zur Teilfläche : 2. 070 m -
2.770 m:  
St. Peter Kirche in Born (Brüggen), Kath. 
Pfarrkirche St. Anna in Schaag (Nettetal), 
Kath. Pfarrkirche St. Peter in Boishe im 
(Viersen)  

aufgrund des Sehwinkels und 
sicht behin dern der Strukturen 
(v.  a. Siedlungsbereiche und 
vereinzelt Gehölz strukturen) nur 
partielle Sichtbarkeit der WEA ( - )  

Bodendenkmalschutz:  

westlich angrenzend Bodendenkmal Nr. 
ɧɨ ʦKÜğĄøĨĊřĄøğʧ (mittelalterlich)  

Vermeidung nachteiliger 
Auswirkun gen ( - )  

Wald, Schutzfunktionen:  

Waldfläche im nordöstlichen 
Randbereich der Teilfläche und im 
Umfeld vorhanden  

Vermeidung nachteiliger Aus -
wir kun gen und Einhaltung eines 
Mindestabstandes, ausgleichbare 
bau -  und anlage bedingte 
Beein trächtigungen, sofern der 
Wald und hoch wertige  
Waldrandbereiche als 
Maststand orte ausgespart und nur 
für den Über stand des Rotors 
genutzt werden ( - )  

Militärische Einrichtungen:  

Interessensbereich des militärischen 
Luftverteidigungsradar Marienbaum, 
militärische Richtfunkstrecken  

Bestandssicherung und 
Vermeidung nachteiliger 
Auswirkungen ( - )  
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Belang, 
Schutzgut  Ist - Zustand der Umwelt  Auswirkungen und Bewertung  

Kultur -  
und 
sonstige 
Sachgüter  
(Forts.)  

Infrastrukturtrassen:  

im Umfeld der Teilfläche : 
L 3 öst lich der Teilfläche mit 
Minimal abstand 630 m, L 373 nördlich 
der Teil fläche mit Minimalabstand 
750  m, K 7 südöstlich der Teilfläche mit 
Minimalabstand 6 30 m, K  20 südwestlich 
der Teilfläche mit Minimal abstand 
860 m  keine Auswirkungen (o)  

Erdbebenmessstation:  

im 10  km - Radius um die Station 
Herkenbosch  (HRKB), Abstand zwischen 
8,8  km und 9,5  km zur Teilfläche  

Verlegung der Erdbebenstation 
vom Betreiber nicht 
ausgeschlossen; Vermeidung 
nachteiliger Auswirkungen ( - )  

Grundwassermessstellen:  

aktive Grundwassermessstelle 659847 im 
nördlichen und 659844 im südlichen 
Rand bereich der Teilfläche, weitere 
Grundwasser messstellen im Umfeld der 
Teilfläche  

Bestandssicherung und 
Vermeidung nachteiliger 
Auswirkungen ( - )  

Umweltmerkmale mit erhöhtem Konfliktpotenzial  

-  Artenschutz: Weitere Bearbeitung im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungs verfahrens  

-  Landschaftsschutzgebiet: Inaussichtstellung einer Befreiung nach §  67 BNatSchG 
erforderlich gemäß Stellungnahme Kreis Viersen vom 09.01.2020  
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Teilfläche 2 (9,9  ha)  

 
Darstellung im wirksamen FNP:  

ʟ Fläche für die Landwirtschaft  

ʟ Lärmschutzbereich Fluglärm C 43 

ʟ Wasserschutzgebiet -  Zone III  A2 (nachrichtliche Übernahme)  

ʟ Wasserschutzgebiet -  Zone III  B (nachrichtliche Übernahme)  

Vorherrschende Realnutzungen:  

ʟ landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker)  
ʟ eine WEA  

Kurzcharakterisierung  

Die Teilfläche (5 4- 60 m ü. NN) liegt im Nord ost en des Gemeinde gebietes südöstlich von 
Felderseite, nordöstlich von Renneperstraße und nördlich der Landesstraße 372  an der 
Gemeindegebietsgrenze zur Stadt Viersen . 

Innerhalb der Teilfläche bestehen überwiegend landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker) und 
eine WEA . Südöstlich angrenzend bestehen weitere vier WEA.  

 

  

 

43 Lärmschutzbere ich wurde aufgrund der Nutzungsaufgabe des Militärflugplatzes Brüggen  aufgehoben  
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